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DER DEUTSCHE CORPORATE GOVERNANCE KODEX 
– LEITLIN IE FÜR ERFOLGREICH E UNTERNEHMENSFÜHRUNG
Corporate Governance bildet den Ordnungsrahmen für die Führung und Kontrolle eines Unternehmens.
Dazu gehören unter anderem seine Organisation und Werte sowie seine geschäftspolitischen Grundsätze
und Leitlinien. Der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK) enthält Grundsätze, Empfehlungen und
Anregungen zur Leitung und Überwachung von Unternehmen. Die für diese n Zweck eingerichtete Regie-
rungskommission hat die Grundsätze, Empfehlungen und Anregungen des DCGK auf Basis wesentlicher
Vorschriften sowie national und international anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller
Unternehmensführung erarbeitet. Sie überprüft diese unter Einbeziehung aktueller Entwicklungen regel-
mäßig im Sinne der Best Practice auf ihre Relevanz und passt sie bei Bedarf an. Vorstand und Aufsichtsrat
der Volkswagen AG richten ihre Arbeit an den Grundsätzen, Empfehlungen und Anregungen des DCGK aus.
Eine gute Corporate Governance sehen wir als wesentliche Voraussetzung dafür, den Unternehmenswert
nachhaltig zu steigern. Sie trägt dazu bei, das Vertrauen unserer Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter, Geschäfts-
partner und Investoren in unsere Arbeit zu stärken und dem stetig wachsenden Informationsbedarf natio-
naler und internationaler Interessengruppen gerecht zu werden.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG 
(Stand: Zeitpunkt der Erklärung) 

Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG haben am 11. November 2022 die gemäß § 161 AktG 
geforderte jährliche Entsprechenserklärung zum DCGK mit folgendem Wortlaut abgegeben: 

„Vorstand und Aufsichtsrat erklären:  
Den vom Bundesministerium der Justiz am 20. März 2020 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt 
gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der 
Fassung vom 16. Dezember 2019 („DCGK 2020“) wurde im Zeitraum seit der letzten Entsprechenserklärung 
vom 09. Dezember 2021 bis Inkrafttreten des überarbeiteten DCGK in der Fassung vom 28. April 2022 am 
27. Juni 2022 mit Ausnahme der nachfolgend genannten Ziffern aus den dort genannten Gründen
entsprochen.

Konzernerklärung zur 
Unternehmensführung 

Nachfolgend werden die nach §§ 289f und 315d HGB sowie den Empfehlungen und 
Grundsätzen des Deutschen Corporate Governance Kodex geforderten Inhalte der  

Konzernerklärung zur Unternehmensführung abgebildet.  
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> a) Empfehlung B.3 (Dauer von Vorstands-Erstbestellungen)
Die Dauer von Vorstands-Erstbestellungen wird der Aufsichtsrat wie bisher dem jeweiligen Einzelfall
angemessen und am Unternehmenswohl orientiert festlegen.

> b) Empfehlung C.5 (Mandatsobergrenze mit Vorstands-Mandat)
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats nimmt Aufsichtsratsmandate jeweils als Vorsitzender in zwei
börsennotierten Gesellschaften des VOLKSWAGEN Konzerns, nämlich in der VOLKSWAGEN AG und der
TRATON SE, sowie ein Aufsichtsratsmandat in der Bertelsmann SE & Co. KGaA wahr und ist ferner Vor-
sitzender des Vorstands der Porsche Automobil Holding SE. Die VOLKSWAGEN AG und die TRATON SE
bilden keinen Konzern im aktienrechtlichen Sinn mit der Porsche Automobil Holding SE. Wir sind jedoch
davon überzeugt, dass dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der VOLKSWAGEN AG für die Wahrnehmung
seiner Mandate genügend Zeit zur Verfügung steht.

> c) Empfehlung C.10 Satz 2 (Unabhängigkeit des Prüfungsausschussvorsitzenden)
Nach der Formulierung dieser Empfehlung ist unklar, ob der ehemalige Prüfungsausschussvorsitzende
unabhängig vom kontrollierenden Aktionär im Sinne dieser Empfehlung war. Fehlende Unabhängigkeit
konnte sich daraus ergeben, dass der ehemalige Prüfungsausschussvorsitzende neben anderen Mitglie-
dern der Familien Porsche und Piëch, mit denen auch Verwandtschaftsverhältnisse bestehen, mittelbar
an der Porsche Automobil Holding SE beteiligt ist. Diese Beziehungen begründeten nach unserer Auffas-
sung zwar weder einen Interessenkonflikt noch beeinträchtigten sie die Amtsführung des Prüfungs-
ausschussvorsitzenden. Höchstvorsorglich wurde jedoch diese Abweichung erklärt.

> d) Empfehlung C.13 (Offenlegung bei Wahlvorschlägen)
Hinsichtlich dieser Empfehlung zur Offenlegung bestimmter Umstände bei Wahlvorschlägen des
Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sind die Anforderungen des Kodex unbestimmt und in ihrer
Abgrenzung unklar. Wir erklären daher höchstvorsorglich insoweit eine Abweichung vom Kodex. Dessen
ungeachtet wird sich der Aufsichtsrat bemühen, den Anforderungen der Empfehlung gerecht zu werden.

> e) Empfehlung D.4 (Unabhängigkeit des Prüfungsausschussvorsitzenden)
Zur Begründung wird auf die Ausführungen oben zur Empfehlung C.10 Satz 2 verwiesen. War der ehe-
malige Prüfungsausschussvorsitzende nicht unabhängig vom kontrollierenden Aktionär, war er nach der
Definition der Empfehlung C.6 Satz 2 auch nicht unabhängig im Sinne der Empfehlung D.4 in der Fassung
des DCGK 2020.

Den vom Bundesministerium der Justiz am 27. Juni 2022 im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt 
gemachten Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der 
Fassung vom 28. April 2022 („DCGK 2022“) wurde im Zeitraum seit Inkrafttreten dieser Fassung des DCGK 
und wird weiterhin mit Ausnahme der nachfolgend genannten Empfehlungen aus den dort genannten 
Gründen und in den genannten Zeiträumen entsprochen. 
> a) Empfehlung B.3 (Dauer von Vorstands-Erstbestellungen)

Die Gründe für diese Abweichung ergeben sich aus den oben unter Ziffer 1 a) stehenden Ausführungen.
> b) Empfehlung C.1 Satz 3 (Nachhaltigkeit im Kompetenzprofil)

Diese Empfehlung wurde neu in den DCGK 2022 aufgenommen. Mit Beschluss vom heutigen Tage hat der
Aufsichtsrat das Kompetenzprofil i.S. der Empfehlung C.1 des DCGK 2022 um Expertise zu den für das
Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen ergänzt, so dass dieser Empfehlung von nun an
entsprochen wird.

> c) Empfehlung C.5 (Mandatsobergrenze mit Vorstands-Mandat)
Die Gründe für diese Abweichung ergeben sich aus den oben unter Ziffer 1 b) stehenden Ausführungen.
Zudem nimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats ein Aufsichtsratsmandat in der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
wahr, die seit dem 29. September 2022 ebenfalls börsennotiert ist. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG bildet mit
der Porsche Automobil Holding SE keinen Konzern im aktienrechtlichen Sinn.

> d) Empfehlung C.10 Satz 2 (Unabhängigkeit des Prüfungsausschussvorsitzenden)
Der ehemalige Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Herr Dr. Ferdinand Oliver Porsche, hat zum Ablauf
des 30. Juli 2022 seine Funktion niedergelegt. Zum Nachfolger von Herrn Dr. Ferdinand Oliver Porsche als
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat Herrn Mansoor Bin Ebrahim Al-Mahmoud
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gewählt. Herrn Al-Mahmoud schätzt die Anteilseignerseite als unabhängig im Sinn des DCGK sowohl von 
der Gesellschaft und vom Vorstand als auch vom kontrollierenden Aktionär ein. Die bisher höchst-
vorsorglich erklärte Abweichung von dieser Empfehlung entfiel daher mit Ablauf des 30. Juli 2022. 

> e) Empfehlung C.13 (Offenlegung bei Wahlvorschlägen)
Die Gründe für diese Abweichung ergeben sich aus den oben unter Ziffer 1 d) stehenden Ausführungen.

> f) Empfehlungen G.6 (Überwiegen der langfristig variablen Vergütung)
Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG („Porsche AG“) hat am 20. Juli 2022 mit Herrn Dr. Oliver Blume für den Fall
eines erfolgreichen Börsengangs der Porsche AG einen sogenannten IPO-Bonus vereinbart. Da ein solcher
Börsengang auch im Interesse der VOLKSWAGEN AG liegt, behandeln wir den mit der Porsche AG ver-
einbarten IPO-Bonus vorsorglich als Teil der Vorstandsvergütung für Herrn Dr. Blume bei der
VOLKSWAGEN AG („Drittvergütung“). Der Aufsichtsrat der VOLKSWAGEN AG hat der Drittvergütung für
Herrn Dr. Blume zugestimmt. Der IPO-Bonus wurde in Form virtueller Aktien gewährt. Diese virtuellen
Aktien werden in drei Tranchen über Zeiträume von ein, zwei und drei Jahren abhängig von der Entwick-
lung des Börsenkurses der Porsche AG-Aktien im jeweiligen Zeitraum in Geldbeträge umgerechnet und
diese Geldbeträge an Herrn Dr. Blume ausgezahlt. Der Aufsichtsrat geht vorsorglich davon aus, dass die
ersten beiden ein- und zweijährigen Tranchen des IPO-Bonus der kurzfristig variablen und die letzte
Tranche des IPO-Bonus der langfristig variablen Vergütung von Herrn Dr. Blume zuzuordnen sind.
Dadurch übersteigt der Zielwert der Herrn Dr. Blume für das Geschäftsjahr 2022 insgesamt zugesagten
kurzfristig variablen Vergütung den Zielwert der langfristig variablen Vergütung. Vor diesem Hintergrund
erklären wir vorsorglich eine Abweichung von der Empfehlung G.6. Die Vorstandsvergütung für Herrn
Dr. Blume ist insgesamt gleichwohl weiterhin auf eine nachhaltige und langfristige Entwicklung der
Gesellschaft ausgerichtet. Die Auszahlung des IPO-Bonus in drei Tranchen über ein, zwei und drei Jahre
führt nach Einschätzung des Aufsichtsrats zu einer zielgerichteten und angemessenen Incentivierung
von Herrn Dr. Blume, die sich nicht allein auf die Vorbereitung bis zum Börsengang beschränkt, sondern
auch berücksichtigt, wie nachhaltig erfolgreich der Börsengang ist.

> g) Empfehlung G.7 Satz 1 (Festlegung von Leistungskriterien)
Die Leistungskriterien für den vorstehend unter f) beschriebenen IPO-Bonus wurden vor dem Zeitpunkt
festgelegt, zu dem Herr Dr. Blume durch den IPO-Bonus zu besonderen Leistungen bei der Vorbereitung
und im Nachgang des Börsengangs veranlasst werden soll. Höchstvorsorglich erklären wir gleichwohl
eine Abweichung von Empfehlung G.7 Satz 1, da die Leistungskriterien nicht vor Beginn des laufenden
Geschäftsjahrs festgelegt werden konnten. Diese Abweichung ist auf die Vergütung für das Geschäftsjahr
2022 begrenzt und für die darauffolgenden Jahre wird dieser Empfehlung daher wieder entsprochen.

> h) G.10 Satz 2 (4-Jahre Bindungsfrist)
Über die dritte Tranche des vorstehend unter f) beschriebenen IPO-Bonus als Bestandteil der langfristig
variablen Vergütung kann Herr Dr. Blume bereits nach drei und nicht erst nach vier Jahren verfügen. Die
Auszahlung des IPO-Bonus in drei Tranchen über ein, zwei und drei Jahre führt wie oben unter f)
beschrieben nach Einschätzung des Aufsichtsrats zu einer zielgerichteten und angemessenen Incenti-
vierung von Herrn Dr. Blume.

> i) Empfehlung G.13 Satz 1 (Abfindungs-Cap)
Der Aufsichtsrat der VOLKSWAGEN AG hat Ende Juli 2022 im Einvernehmen mit Herrn Dr. Diess beschlos-
sen, seine Bestellung zum Mitglied und seine Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands zum Ablauf
des 31. August 2022 zu beenden. Nach der mit Herrn Dr. Diess erzielten Einigung läuft sein Dienstvertrag
– vorbehaltlich einer früheren Kündigung durch Herrn Dr. Diess – auch nach dem vorzeitigen Ende der
Bestellung bis zum Ablauf seiner regulären Laufzeit, d.h. bis zum Ablauf des 24. Oktober 2025, weiter.
Entsprechend erhält Herr Dr. Diess zwar keine Abfindung, aber unter Umständen seine vertragsgemäße
Vergütung für mehr als zwei Jahre gerechnet ab seinem Ausscheiden aus dem Vorstand. Aus unserer Sicht
ist nicht eindeutig, ob sich die Empfehlung nur auf Abfindungszahlungen oder auch auf Zahlungen an
ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied aufgrund eines fortbestehenden Dienstvertrags bezieht. Vor
diesem Hintergrund erklären wir vorsorglich eine Abweichung von Empfehlung G.13 Satz 1.“

Corporate Governance 
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Die aktuelle Entsprechenserklärung sowie frühere Entsprechenserklärungen sind auch auf unserer nach-
folgend angegebenen Internetseite veröffentlicht. 

Auch unsere börsennotierten, mittelbaren Tochtergesellschaften Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG und  
TRATON SE haben eine Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex abgegeben, die 
unter den unten angegebenen Internetadressen abrufbar sind.   

Den Anregungen des DCGK wird entsprochen.  

 E N T S PR E C H E N SE R K L Ä R U N G  D E R  VO L KSWAG E N  AG  
 https://www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/corporate-governance/declaration-of-conformity.html 

 E N T S PR E C H E N SE R K L Ä R U N G  D E R  D R .  I N G .  H .C .  F .  P OR SC H E  AG  
 https://investorrelations.porsche.com/de/corporate-governance 

 E N T S PR E C H E N SE R K L Ä R U N G  D E R  T RATO N  SE  
 https://ir.traton.com/websites/traton/German/5000/corporate-governance.html 

VORSTAND 
Der Vorstand der Volkswagen AG leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung und im Unternehmens-
interesse, auf Grundlage der Satzung und der durch den Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnung für den 
Vorstand. 

Dementsprechend waren die Aufgaben ab 1. Januar 2022 auf elf Vorstandsressorts aufgeteilt. Neben 
dem Geschäftsbereich „Vorsitzender des Vorstands“, zu dem unter anderem die Markengruppe 
„Volumen“ gehörte, waren die weiteren Geschäftsbereiche: „Einkauf“, „Technik“, „Finanzen“, „Personal  
und Truck & Bus“, „Integrität und Recht“, „Premium“, „Sport & Luxury“, „IT“, „China“ sowie „Volkswagen Pkw“. 
Mit Wirkung zum 1. Februar 2022 wurde ein weiterer Geschäftsbereich „Konzernvertrieb“ geschaffen. 

Zum 1. September 2022 entwickelte der Volkswagen Konzern seine Konzernsteuerung weiter. Der 
Vorstand wurde verschlankt und erhielt in diesem Zug einen neuen Aufgabenzuschnitt: Die Geschäfts-
bereiche „Einkauf“ und „Konzernvertrieb“ wurden aufgelöst. Ferner wurde der Geschäftsbereich 
„Volkswagen Pkw“ in „Volumen“ umbenannt. Seitdem sind die Aufgaben auf zehn Vorstandsressorts auf-
geteilt. Neben dem Geschäftsbereich „Vorsitzender des Vorstands“ sind die weiteren Geschäftsbereiche: 
„Technik“, „Finanzen“, „Personal und Truck & Bus“, „Integrität und Recht“, „Volumen“, „Premium“, 
„Sport & Luxury“, „IT“ sowie „China“. Dabei wird der Geschäftsbereich „Sport & Luxury“ vom Vorsitzenden 
des Vorstands in Personalunion geführt. 

Den Vorstandsressorts schließt sich direkt die erweiterte Konzernleitung an, die die Funktionen 
„Konzernvertrieb“, „Konzernproduktion“, „Beschaffung“ und „Technikarchitektur“ umfasst. 
Weitere Angaben zur personellen Zusammensetzung des Vorstands können Sie dem Abschnitt Mitglieder 
des Vorstands entnehmen. 

Arbeitsweise des Vorstands 
Der Vorstand der Volkswagen AG besteht gemäß § 6 der Satzung aus mindestens drei Personen, wobei die 
tatsächliche Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat festgesetzt wird. Zum 31. Dezember 2022 
bestand der Vorstand aus neun Mitgliedern.   

Der Vorstand tagt in der Regel wöchentlich, gemäß der Geschäftsordnung für den Vorstand aber 
mindestens zweimal im Monat. Die Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden des Vorstands ein-
berufen. Auf Verlangen eines Vorstandsmitglieds ist der Vorsitzende des Vorstands zur Einberufung einer 
Vorstandssitzung verpflichtet. Der Vorsitzende des Vorstands leitet die Vorstandssitzungen. Der gesamte 
Vorstand entscheidet über alle Angelegenheiten, die nicht durch die Geschäftsordnung für den Vorstand 
oder einen Beschluss des Vorstands einem einzelnen Vorstandsmitglied zugewiesen sind, über Angelegen-
heiten, die nach Gesetz oder der Satzung dem gesamten Vorstand zugewiesen sind, und über Fragen von 
grundsätzlicher Bedeutung sowie in wichtigen Angelegenheiten. Der Vorstand trifft seine Entscheidungen 
nach vorheriger gemeinsamer Aussprache oder – wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht – im Umlauf-
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verfahren. Beschlüsse des Vorstands werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden des Vorstands den Ausschlag. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Vorstandsmitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. Abwesende Vorstandsmitglieder 
können mündlich, schriftlich oder über gebräuchliche Kommunikationsmittel (zum Beispiel per E-Mail) an 
der Beschlussfassung teilnehmen. Einzelheiten zur Zuständigkeit des gesamten Vorstands, zu Sitzungen 
und zur Beschlussfassung des Vorstands regelt die vom Aufsichtsrat erlassene Geschäftsordnung für  
den Vorstand, die auf der Internetseite der Volkswagen AG unter https://www.volkswagenag.com/ 
de/InvestorRelations/corporate-governance.html veröffentlicht ist. 

Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstands leitet jedes Vorstandsmitglied seinen Geschäfts-
bereich selbstständig. Alle Vorstandsmitglieder haben sich über die Vorgänge innerhalb ihrer Geschäfts-
bereiche gegenseitig zu unterrichten. 

Jedes Vorstandsmitglied legt Interessenkonflikte dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und dem Vorsit-
zenden des Vorstands unverzüglich offen und informiert die anderen Vorstandsmitglieder hierüber. 

Die Gesellschaften des Volkswagen Konzerns werden von ihrer jeweiligen Geschäftsleitung in eigener 
Verantwortung geführt. Dabei berücksichtigen die Geschäftsleitungen in Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Rahmenbedingungen neben den Interessen der Gesellschaft auch die Interessen des Konzerns, 
der jeweiligen Markengruppe und der einzelnen Marken. 

 
Ausschüsse des Vorstands 
Auf Konzernebene bestehen zu folgenden wesentlichen Themen Vorstandsausschüsse: Produkte, Techno-
logien, Investitionen, Digitale Transformation, Integrität und Compliance, Risikomanagement, Personal 
sowie Führungsfragen. In den Ausschüssen sind neben den jeweils zuständigen Vorstandsmitgliedern 
sowohl die relevanten Zentralbereiche als auch die relevanten Funktionen der Unternehmensbereiche 
vertreten. 

Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens. Er ist insbesondere 
in Entscheidungen, die von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, über Zustimmungs-
vorbehalte unmittelbar eingebunden. Turnusmäßig erörtert der Aufsichtsrat der Volkswagen AG mit dem 
Vorstand zudem Überlegungen zur strategischen Ausrichtung des Volkswagen Konzerns einschließlich der 
Nachhaltigkeitsstrategie. Die beiden Gremien analysieren gemeinsam regelmäßig den Stand der Strategie-
umsetzung. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend in schriftlicher 
oder mündlicher Form über alle für das Unternehmen relevanten Fragen insbesondere der Strategie, der 
Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements sowie der Compliance. 

Für den Dienstverkehr mit dem Aufsichtsrat ist der Vorsitzende des Vorstands zuständig. Dieser steht in 
regelmäßigem Kontakt mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats und berichtet ihm unverzüglich in allen 
Angelegenheiten von besonderem Gewicht. 

Der Aufsichtsrat hat die Informations- und Berichtspflichten des Vorstands durch eine ausführliche 
Informationsordnung näher festgelegt; die Informationsordnung ist als Anhang II zur Geschäfts-
ordnung für den Vorstand veröffentlicht auf der Internetseite der Volkswagen AG unter 
https://www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/corporate-governance.html. Berichte des Vorstands 
an den Aufsichtsrat oder seine Ausschüsse sind nach den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen 
Rechenschaft und – mit Ausnahme der unverzüglichen Berichte des Vorsitzenden des Vorstands an den 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats in Angelegenheiten von besonderem Gewicht – in der Regel in Textform zu 
erstatten. Weiterführende Informationen zur Information des Aufsichtsrats durch den Vorstand sind im 
Bericht des Aufsichtsrats enthalten. 

Für bestimmte Maßnahmen, insbesondere Geschäfte von grundlegender Bedeutung bestehen Zustim-
mungsvorbehalte zugunsten des Aufsichtsrats. Entscheidungsnotwendige Unterlagen sind den Aufsichts-
ratsmitgliedern rechtzeitig vor der Sitzung zuzuleiten. 
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Diversitätskonzept und Nachfolgeplanung für den Vorstand 
Der Aufsichtsrat hat für die Zusammensetzung des Vorstands folgendes Diversitätskonzept (§ 289f Abs. 2 
Nr. 6 HGB) festgelegt: 

Bei Abwägungen, welche Persönlichkeiten den Vorstand als Gremium am besten ergänzen würden, 
berücksichtigt der Aufsichtsrat auch Vielfalt (Diversität). Unter Vielfalt als Abwägungsgesichtspunkt 
versteht der Aufsichtsrat insbesondere unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende fachliche Profile, 
Berufs- und Lebenserfahrungen, auch im internationalen Bereich, und eine angemessene Vertretung beider 
Geschlechter. Dabei berücksichtigt der Aufsichtsrat insbesondere auch folgende Gesichtspunkte: 
> Die Vorstandsmitglieder sollen über langjährige Führungserfahrung verfügen.
> Die Vorstandsmitglieder sollen wenn möglich Erfahrung aus unterschiedlichen Ausbildungen und

Berufen mitbringen.
> Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über technischen Sachverstand, insbesondere über Kenntnisse

und Erfahrungen in der Herstellung und im Vertrieb von Fahrzeugen und Motoren aller Art und sons-
tigen technischen Erzeugnissen, sowie über internationale Erfahrung verfügen.

> Der Vorstand soll in seiner Gesamtheit über langjährige Erfahrung auf den Gebieten Forschung und Ent-
wicklung, Produktion, Vertrieb, Finanzen und Personalführung sowie Recht und Compliance verfügen.

> Es wird angestrebt, einen Frauenanteil zu erreichen, der die gesetzliche Mindestanzahl übersteigt.
> Unter den Vorstandsmitgliedern soll eine hinreichende Altersmischung vorhanden sein.
Das Diversitätskonzept verfolgt das Ziel, durch Vielfalt bei Sachverstand und Auffassungen der Vorstands-
mitglieder ein gutes Verständnis der organisatorischen und geschäftlichen Angelegenheiten der Volks-
wagen AG zu fördern. Diese Vielfalt soll die Vorstandsmitglieder insbesondere in die Lage versetzen, für
innovative Ideen aufgeschlossen zu sein, da sie gleichgerichtetem Denken der Mitglieder, dem sogenannten
„Gruppendenken“, entgegenwirkt. Sie trägt so zu einer erfolgreichen Führung des Unternehmens bei. Mit
Blick auf die Beteiligung von Frauen und Männern im Vorstand gilt für die Volkswagen AG nunmehr ein
zwingendes Beteiligungsgebot.

Mit welcher Persönlichkeit eine konkrete Vorstandsposition besetzt werden soll, entscheidet der 
Aufsichtsrat im Unternehmensinteresse und unter Würdigung aller Umstände des Einzelfalls. Bei dieser 
Entscheidung und bei der langfristigen Nachfolgeplanung orientiert sich der Aufsichtsrat am Diversitäts-
konzept. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats setzt die aktuelle Zusammensetzung des Vorstands das 
Diversitätskonzept im Wesentlichen um. Die Vorstandsmitglieder verfügen über langjährige Berufserfah-
rung, insbesondere im internationalen Kontext, und decken ein breites Spektrum an Ausbildungs- und 
Berufshintergründen ab. Der Vorstand verfügt insgesamt über hervorragenden technischen Sachverstand. 
Er hat in seiner Gesamtheit langjährige Erfahrung auf den Gebieten der Forschung und Entwicklung, 
Produktion, Vertrieb, Finanzen und Personalführung sowie Recht und Compliance. Zudem ist im Vorstand 
eine hinreichende Altersmischung vorhanden, die den vom Aufsichtsrat aufgestellten Anforderungen 
entspricht. Die Geschlechterverteilung entspricht den gesetzlichen Vorgaben (dazu „Angaben nach dem 
Führungspositionen-Gesetz“).   

Die langfristige Nachfolgeplanung im Sinne der Empfehlung B.2 DCGK erfolgt durch regelmäßige 
Gespräche der Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat sowie dadurch, dass das Thema regelmäßig im 
Präsidium des Aufsichtsrats behandelt wird. Dabei werden die Vertragslaufzeiten und Verlängerungs-
möglichkeiten bei aktuellen Vorstandsmitgliedern besprochen sowie über mögliche Nachfolger beraten. 
Insbesondere wird erörtert, welche Kenntnisse, Erfahrungen sowie fachlichen und persönlichen Kompe-
tenzen im Vorstand mit Blick auf die Unternehmensstrategie und aktuelle Herausforderungen vorhanden 
sein sollen und inwieweit die aktuelle Zusammensetzung des Vorstands dem bereits entspricht. Die lang-
fristige Nachfolgeplanung orientiert sich an der Unternehmensstrategie und der Unternehmenskultur und 
berücksichtigt das vom Aufsichtsrat festgelegte Diversitätskonzept. Im Jahr 2022 haben sich der Aufsichts-
rat und der Vorstand im Zusammenhang mit der Neuordnung der Konzernsteuerung auch intensiv mit der 
langfristigen Nachfolgeplanung beschäftigt. 
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Vorstandsmitglieder sollen in der Regel maximal bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres bestellt werden. 
Vorstandsmitglieder können über die Vollendung des 65. Lebensjahres hinaus bis maximal zur Vollendung 
des 68. Lebensjahres bestellt werden, sofern der Aufsichtsrat dies mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit 
beschließt. 

AUFSICHTSRAT 
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG erfüllt seine Aufgaben in gemeinschaftlicher Arbeit seiner Mitglieder. 
Er berät und überwacht den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens und ist in Entscheidungen, die 
von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen sind, über Zustimmungsvorbehalte unmittelbar 
eingebunden. 

Angaben zur personellen Zusammensetzung des Aufsichtsrats und der Aufsichtsratsausschüsse sowie 
deren Vorsitzenden und zur Dauer der Zugehörigkeit der einzelnen Mitglieder zum Aufsichtsrat können Sie 
dem Abschnitt Mitglieder des Aufsichtsrats und Besetzung der Ausschüsse entnehmen. Weiterführende 
Informationen zur Arbeit des Aufsichtsrats und Gesprächen des Vorsitzenden des Aufsichtsrats mit 
Investoren sind im Bericht des Aufsichtsrats enthalten. 

Überblick 
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG setzt sich aus 20 Mitgliedern zusammen und besteht zur Hälfte aus 
Vertretern der Anteilseigner. Das Land Niedersachsen ist nach § 11 Abs. 1 der Satzung der Volkswagen AG 
berechtigt, zwei dieser Vertreter der Anteilseigner zu entsenden, solange es unmittelbar oder mittelbar 
mindestens 15 % der Stammaktien der Gesellschaft hält. Die übrigen Vertreter der Anteilseigner im 
Aufsichtsrat werden von der Hauptversammlung gewählt. 

Die andere Hälfte des Aufsichtsrats besteht aus Vertretern der Arbeitnehmer. Diese werden nach dem 
Mitbestimmungsgesetz von den Arbeitnehmern gewählt. Insgesamt sieben dieser Arbeitnehmervertreter 
sind von der Belegschaft zu wählende Beschäftigte des Unternehmens; die anderen drei Vertreter der 
Arbeitnehmer sind von der Belegschaft gewählte Gewerkschaftsvertreter. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist in der Regel ein Vertreter der Anteilseigner, sein Stellvertreter ist in 
der Regel ein Vertreter der Arbeitnehmer. Beide wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte. 

Die Geschäfte des Aufsichtsrats werden durch ein eigenständiges Büro des Aufsichtsratsvorsitzenden 
geführt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats achtet auf die Unabhängigkeit des Büros des Aufsichtsrats-
vorsitzenden sowie dessen fachliche Besetzung und übt in Abstimmung mit den zuständigen Vorstands-
mitgliedern die Personalhoheit aus. 

Der Aufsichtsrat bestellt die Vorstandsmitglieder und beschließt auf Vorschlag des Präsidiums ein klares 
und verständliches System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder. Bei jeder wesentlichen Änderung, 
mindestens jedoch alle vier Jahre, legt er es der Hauptversammlung zur Billigung vor. 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats der Volkswagen AG ist dem Unternehmensinteresse verpflichtet. Die 
Aufsichtsratsmitglieder können ihre Aufgaben nicht durch andere wahrnehmen lassen. 

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats ist verpflichtet, Interessenkonflikte dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
gegenüber unverzüglich offenzulegen. Der Aufsichtsrat informiert in seinem Bericht an die Haupt-
versammlung über aufgetretene Interessenkonflikte und deren Behandlung. Wesentliche und nicht nur 
vorübergehende Interessenkonflikte in der Person eines Aufsichtsratsmitglieds sollen zur Beendigung des 
Mandats führen. 

Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunktion oder Beratungsaufgabe bei wesentlichen Wett-
bewerbern der Volkswagen AG oder bei wesentlichen Wettbewerbern eines von der Volkswagen AG abhän-
gigen Unternehmens ausüben und nicht in einer persönlichen Beziehung zu einem wesentlichen 
Wettbewerber stehen. 

Die Gesellschaft unterstützt die Aufsichtsratsmitglieder bei ihrer Amtseinführung sowie den Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen angemessen. Über durchgeführte Maßnahmen wird im Bericht des Aufsichtsrats 
berichtet. 

Corporate Governance 



51 

Konzernerklärung zur Unternehmensführung

Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse in der Regel in gemeinsamer Sitzung. Er muss mindestens zwei 
Sitzungen im Kalenderhalbjahr abhalten. Die jeweilige genaue Anzahl der Sitzungen und ihre Schwerpunkt-
themen sind im Bericht des Aufsichtsrats dargestellt. Pandemiebedingt wurden Sitzungen auch virtuell 
abgehalten. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats koordiniert die Arbeit im Aufsichtsrat. Er nimmt die Belange des Auf-
sichtsrats nach außen wahr und vertritt die Gesellschaft für den Aufsichtsrat gegenüber dem Vorstand. Der 
Aufsichtsratsvorsitzende führt in angemessenem Rahmen mit Investoren Gespräche über aufsichtsrats-
spezifische Themen sowie in Abstimmung mit dem Vorstand über nicht aufsichtsratsspezifische Themen. 
Näheres dazu wird im Bericht des Aufsichtsrats dargestellt. 

Um die Bedeutung der Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit, der sozialen Verantwortung und einer 
guten Unternehmensführung zu betonen, hat der Aufsichtsrat einen Beauftragten für Umwelt (Environ-
ment), Soziales und Governance (ESG) bestimmt. Aktuell nimmt Herr Hans Dieter Pötsch diese Aufgabe 
wahr. 

Der Aufsichtsrat tagt regelmäßig auch ohne den Vorstand. Am Ende jeder Sitzung des Aufsichtsrats 
findet grundsätzlich eine Aussprache statt, bei der kein Vorstandsmitglied anwesend ist. Der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats ein und leitet sie. Im Falle seiner Verhinderung 
übernimmt der Stellvertreter diese Aufgaben. Wird der Abschlussprüfer als Sachverständiger zu einer 
Sitzung des Aufsichtsrats oder eines Ausschusses hinzugezogen, nehmen Vorstandsmitglieder an einer 
solchen Sitzung nicht teil, wenn nicht der Aufsichtsrat oder der Ausschuss ihre Teilnahme für erforderlich 
erachtet. 

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens zehn Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnehmen. Der jeweilige Vorsitzende bestimmt die Form der Sitzung und die Art der Abstimmung im 
Aufsichtsrat und in seinen Ausschüssen. Wenn der Vorsitzende dieses für den Einzelfall bestimmt, können 
Sitzungen auch unter Nutzung von Telekommunikationsmitteln durchgeführt werden oder Mitglieder 
unter Nutzung von Telekommunikationsmitteln an Sitzungen teilnehmen. Der Vorsitzende kann auch 
bestimmen, dass die Erklärungen der Mitglieder bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats oder seiner 
Ausschüsse schriftlich, fernmündlich oder in anderer vergleichbarer Form abgegeben werden. Beschlüsse 
des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht in der Satzung oder 
gesetzlich etwas anderes vorgesehen ist. Beschlüsse über die Zustimmung zur Errichtung und Verlegung 
von Produktionsstätten bedürfen der Mehrheit von zwei Drittel der Aufsichtsratsmitglieder. Ergibt eine 
Abstimmung im Aufsichtsrat Stimmengleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben 
Gegenstand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen. Über 
jede Sitzung des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift 
über eine Sitzung hat den Ort und den Tag der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände der Tagesordnung, 
den wesentlichen Inhalt der Beratungen und die gefassten Beschlüsse wiederzugeben. 

Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse können entscheiden, dass im Einzelfall Sachverständige und 
Auskunftspersonen zur Beratung über einzelne Gegenstände hinzugezogen werden. 

Weitere Einzelheiten zu Aufgaben, Sitzungen, zur Beschlussfassung und Arbeitsweise des Aufsichtsrats 
regelt die vom Aufsichtsrat erlassene Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat, die auf der Internetseite der 
Volkswagen AG unter https://www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/corporate-governance.html 
veröffentlicht ist. 

Ausschüsse des Aufsichtsrats 
Um die ihm obliegenden Aufgaben zu erfüllen, hat der Aufsichtsrat vier Ausschüsse gebildet: das Präsi-
dium, den Nominierungsausschuss, den Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG und den 
Prüfungsausschuss. Dem Präsidium gehören derzeit jeweils vier Vertreter der Anteilseigner und vier Vertre-
ter der Arbeitnehmer an. Die Vertreter der Anteilseigner im Präsidium bilden den Nominierungsausschuss. 
Dem Vermittlungsausschuss gehören je zwei, dem Prüfungsausschuss gehörten bis zum 31. Juli 2022 
jeweils zwei und seitdem jeweils drei Vertreter der Anteilseigner- und der Arbeitnehmerseite an. 
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Nachfolgend wird beschrieben, welche Aufgaben der Aufsichtsrat den jeweiligen Ausschüssen generell 
übertragen hat. Das schließt nicht aus, dass der Aufsichtsrat Ausschüssen – soweit rechtlich zulässig – in 
Einzelfällen weitere Aufgaben überträgt. 

Das Präsidium des Aufsichtsrats bereitet in seinen Sitzungen die Beschlüsse des Aufsichtsrats sorgfältig 
vor, berät die personelle Besetzung des Vorstands und entscheidet unter anderem über dessen nicht 
vergütungsbezogene vertragliche Angelegenheiten sowie über die Zustimmung zu Nebentätigkeiten der 
Vorstandsmitglieder. Das Präsidium unterstützt und berät den Aufsichtsratsvorsitzenden. Es sorgt gemein-
sam mit dem Vorstandsvorsitzenden für die langfristige Nachfolgeplanung für den Vorstand. 

Der Nominierungsausschuss schlägt dem Aufsichtsrat für dessen Wahlvorschläge an die Haupt-
versammlung geeignete Kandidaten vor. Vorher vergewissert er sich bei den Kandidaten, dass sie den zu 
erwartenden Zeitaufwand aufbringen können und ermittelt die persönlichen und geschäftlichen 
Beziehungen der Kandidaten zur Volkswagen AG und ihren Konzernunternehmen, den Organen der Volks-
wagen AG und zu den Aktionären, die direkt oder indirekt mehr als 10 % der stimmberechtigten Aktien der 
Volkswagen AG halten. Der Nominierungsausschuss berücksichtigt bei seinen Vorschlägen an den 
Aufsichtsrat ferner, dass der Aufsichtsrat bei seinen Wahlvorschlägen an die Hauptversammlung die vom 
Aufsichtsrat benannten konkreten Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats berücksichtigen und 
gleichzeitig die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat für das Gesamtgremium erarbeiteten Kompetenzprofils 
anstreben soll; dabei achtet der Nominierungsausschuss insbesondere auch darauf, dass im Gesamt-
gremium keine Kompetenzlücken auftreten (Skill Gaps Assessment). Der Nominierungsausschuss berück-
sichtigt ferner das im Hinblick auf die Zusammensetzung des Aufsichtsrats verfolgte Diversitätskonzept. 

Der Vermittlungsausschuss hat die Aufgabe, dem Aufsichtsrat Vorschläge für eine Bestellung von 
Vorstandsmitgliedern oder einen Widerruf der Bestellung zu unterbreiten, wenn im Aufsichtsrat für die 
betreffende Maßnahme in einer ersten Abstimmung keine Mehrheit erreicht wurde, die mindestens zwei 
Drittel der Stimmen aller Aufsichtsratsmitglieder umfasst. 

Der Prüfungsausschuss befasst sich unter anderem mit der Prüfung der Rechnungslegung einschließ-
lich des Jahres- und Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und der gesonderten nichtfinanziellen 
Erklärung einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Der Prüfungsausschuss befasst sich zudem 
mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses, der Abschlussprüfung, insbesondere der Auswahl 
und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers, der Qualität der Abschlussprüfung und den vom Abschluss-
prüfer zusätzlich erbrachten Leistungen. Ferner befasst sich der Prüfungsausschuss mit der Compliance, 
mit der Angemessenheit und Wirksamkeit des Risikomanagementsystems und des Internen Kontrollsys-
tems einschließlich des Compliance-Managementsystems sowie des internen Revisionssystems; er befasst 
sich auch mit dem internen Verfahren im Sinn von § 111a Abs. 2 AktG zur regelmäßigen Bewertung, ob 
Geschäfte mit nahestehenden Personen im ordentlichen Geschäftsgang und zu marktüblichen Bedingun-
gen getätigt wurden. Zusätzlich befasst sich der Prüfungsausschuss insbesondere mit den Quartalsfinanz-
berichten und dem Halbjahresfinanzbericht des Volkswagen Konzerns. 

Weitere Einzelheiten zu Aufgaben, Sitzungen, zur Beschlussfassung und Arbeitsweise der  
Ausschüsse des Aufsichtsrats regeln die vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnungen für die  
einzelnen Ausschüsse des Aufsichtsrats, die auf der Internetseite der Volkswagen AG unter 
https://www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/corporate-governance.html veröffentlicht sind. 

 
Ziele für die Besetzung des Aufsichtsrats, Kompetenzprofil und Diversitätskonzept 
Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG strebt angesichts der unternehmensspezifischen Situation, des Unter-
nehmensgegenstands, der Größe der Gesellschaft und des Anteils der internationalen Geschäftstätigkeit 
sowie unter Berücksichtigung der Eigentümerstruktur als Ziel eine Zusammensetzung des Aufsichtsrats an, 
die die folgenden Elemente berücksichtigt: 
> Mindestens drei Aufsichtsratsmandate sollen Personen innehaben, die in besonderem Maße das Kriteri-

um der Internationalität verkörpern. 
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> Des Weiteren sollen aufseiten der Anteilseigner mindestens vier Mandate auf Personen entfallen, die
nach den Kriterien der Empfehlungen C.7 bis C.9 DCGK unabhängig im Sinne der Empfehlung C.6 DCGK
sind.

> Mindestens drei Aufsichtsratssitze sollen Personen innehaben, die in besonderem Maße zur Vielfalt
(Diversität) beitragen.

> Bei Wahlvorschlägen sollen in der Regel keine Personen berücksichtigt werden, die zum Zeitpunkt der
Wahl das 75. Lebensjahr vollendet haben.

Die vorstehenden Kriterien werden nach Einschätzung des Aufsichtsrats erfüllt. Zahlreiche Aufsichtsrats-
mitglieder verkörpern in besonderem Maße das Kriterium der Internationalität; im Aufsichtsrat sind 
verschiedene Nationalitäten vertreten und zahlreiche Mitglieder verfügen über internationale Berufserfah-
rung. Mehrere Aufsichtsratsmitglieder tragen in besonderem Maße zur Diversität bei, insbesondere Frau 
Hessa Sultan Al Jaber, Frau Daniela Cavallo, Frau Julia Willie Hamburg, Frau Marianne Heiß, und die Herren 
Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud und Matías Carnero Sojo. Dem Aufsichtsrat gehören Mitglieder verschie-
dener Altersklassen an. Unabhängige Aufsichtsratsmitglieder im Sinne der Empfehlung C.6 des DCGK sind 
aktuell jedenfalls Frau Hessa Sultan Al Jaber und Frau Julia Willie Hamburg sowie die Herren Mansoor 
Ebrahim Al-Mahmoud und Stephan Weil. 

Zur Unabhängigkeit von Anteilseignervertretern von der Gesellschaft und vom Vorstand hat die Anteils-
eignerseite gemäß C.7, 8 DCGK folgende Einschätzungen getroffen: 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand Oliver Porsche und Wolfgang 
Porsche gehören dem Aufsichtsrat zwar seit mehr als zwölf Jahren an und erfüllen damit einen der in C.7 
DCGK genannten Indikatoren für fehlende Unabhängigkeit von der Gesellschaft und vom Vorstand. Die 
Anteilseignerseite kommt bei Würdigung aller Umstände des Einzelfalls aber zu der Einschätzung, dass die 
genannten Mitglieder des Aufsichtsrats dennoch unabhängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sind. 
Dabei stützt sich die Anteilseignerseite insbesondere auf folgende Gründe: 
> Die Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand Oliver Porsche und Wolfgang Porsche sind gemeinsam mit

anderen Familiengesellschaftern mittelbar beherrschende Gesellschafter der Porsche Automobil Hol-
ding SE, die größter Einzelaktionär der Volkswagen AG ist. Die Geschäftsführung des Vorstands der Volks-
wagen AG betrifft daher wirtschaftlich das eigene Vermögen der Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand
Oliver Porsche und Wolfgang Porsche.

> Die Besetzung des Vorstands hat sich während der Amtszeit der Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand
Oliver Porsche und Wolfgang Porsche mehrfach grundlegend geändert. Die derzeit amtierenden Vor-
standsmitglieder sind seit maximal knapp fünf Jahren im Amt. Es bestehen daher keine Anhaltspunkte,
dass sich die Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand Oliver Porsche und Wolfgang Porsche gegenüber
amtierenden Vorstandsmitgliedern aufgrund einer langen Zusammenarbeit nicht mehr unvoreinge-
nommen verhalten würden. Auch sonst gibt es keine Anhaltspunkte für eine „Betriebsblindheit“ der
Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand Oliver Porsche und Wolfgang Porsche.

> Die Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand Oliver Porsche und Wolfgang Porsche sind von ihrer Vergütung
als Mitglieder des Aufsichtsrats nicht finanziell abhängig.

Auch abgesehen von ihrem jeweiligen Amt als Mitglieder des Aufsichtsrats stehen die Herren Hans Michel 
Piëch, Ferdinand Oliver Porsche und Wolfgang Porsche in keiner persönlichen Beziehung zur Gesellschaft 
oder zum Vorstand, die einen wesentlichen und nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen 
kann. In der Aufsichtsratsarbeit der vergangenen Jahre sind bei den Herren Hans Michel Piëch, Ferdinand 
Oliver Porsche und Wolfgang Porsche auch keine entsprechenden Interessenkonflikte aufgetreten. 

Das Mitglied des Aufsichtsrats Herr Hans Dieter Pötsch ist zwar seinerzeit bei seiner gerichtlichen 
Bestellung im Herbst 2015 direkt vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt und bei seiner Wahl zum 
Mitglied des Aufsichtsrats durch die darauffolgende Hauptversammlung im Jahr 2016 lag dieser Wechsel 
noch keine zwei Jahre zurück, sodass Herr Pötsch einen der in C.7 DCGK genannten Indikatoren für 
fehlende Unabhängigkeit von der Gesellschaft und vom Vorstand erfüllt. Die Anteilseignerseite kommt bei 
Würdigung aller Umstände des Einzelfalls aber zu der Einschätzung, dass Herr Pötsch dennoch unabhängig 
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von der Gesellschaft und vom Vorstand ist: Der Wechsel von Herrn Pötsch vom Vorstand in den Aufsichts-
rat liegt inzwischen mehr als sieben Jahre zurück. Herr Pötsch wurde im Juli 2021 bereits zum zweiten Mal 
von der Hauptversammlung zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Seit dem Wechsel vom Vorstand in 
den Aufsichtsrat im Oktober 2015 hat sich im Übrigen die Zusammensetzung des Vorstands grundlegend 
geändert. 

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat am 11. November 2022 das folgende neu gefasste Kompetenzprofil für 
das Gesamtgremium beschlossen – das zuvor bestehende Kompetenzprofil ist aus der Erklärung zur 
Unternehmensführung für das Geschäftsjahr 2021 ersichtlich: Um seine Kontroll- und Beratungsaufgaben 
ordnungsgemäß wahrnehmen zu können, muss der Aufsichtsrat als Gesamtgremium über die hierfür 
erforderliche Expertise, das heißt Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen, verfügen. Dazu 
müssen die Mitglieder des Aufsichtsrats in ihrer Gesamtheit mit dem Sektor vertraut sein, in dem die 
Gesellschaft tätig ist – also der Automobilbranche –, und die Geschäfte, die die Gesellschaft betreibt, beur-
teilen können. Zudem sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats in ihrer Gesamtheit über Expertise zu den für 
das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen verfügen. 

Wesentliche Kompetenzen, über die der Aufsichtsrat als Gesamtgremium verfügen soll, sind insbeson-
dere Kenntnisse, Fähigkeiten und fachliche Erfahrungen 
> in der Herstellung und im Vertrieb von Fahrzeugen und Motoren aller Art oder sonstigen technischen

Erzeugnissen
(Fahrzeuge – Herstellung/Vertrieb)

> über die Automobilbranche und deren Transformation, insbesondere mit Blick auf die Themen Elektro-
mobilität und Mobilitätsdienstleistungen, das Geschäftsmodell und die Märkte, Kundenbedürfnisse
sowie Know-how zu den Produkten
(Automobilbranche)

>  auf dem Gebiet Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der für das Unternehmen
relevanten Technologien
(Forschung/Entwicklung)

> auf den Gebieten Digitalisierung und digitale Transformation, Software, Künstliche Intelligenz, Auto-
matisierung, Informationstechnologie und -sicherheit
(Digitalisierung/IT)

> in Führungspositionen und Aufsichtsgremien von Unternehmen, auch Holdings und Start-Ups, oder
großen Organisationen
(Leitung/Überwachung)

> auf den Gebieten Recht und Compliance
(Recht/Compliance)

> im Bereich Nachhaltigkeit, insbesondere mit Blick auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG),
zum Beispiel zu Ressourcen, Lieferketten, Energieversorgung, Corporate Social Responsibility, nachhaltige
Technologien und entsprechende Geschäftsmodelle
(Nachhaltigkeit/ESG)

> in den Bereichen Finanzen, in der Rechnungslegung und in der Abschlussprüfung, vor allem besondere
Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner
Kontroll- und Risikomanagementsysteme und in der Nachhaltigkeitsberichterstattung sowie in der
Abschlussprüfung und der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung (Finanzexpertinnen und
-experten)
(Finanzen/Rechnungslegung/Abschlussprüfung)

> im Bereich Personalkompetenz (insbesondere Suche und Auswahl von Vorstandsmitgliedern, Nachfolge-
prozess) sowie Kenntnisse von Anreiz- und Vergütungssystemen für den Vorstand
(Personal)

> in den Bereichen Mitbestimmung, Arbeitnehmerbelange und Arbeitswelt im Unternehmen
(Arbeitnehmerbelange).
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Ferner hat der Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung folgendes Diversitätskonzept festgelegt: 
> Der Aufsichtsrat ist so zusammenzusetzen, dass seine Mitglieder insgesamt über die zur ordnungs-

gemäßen Wahrnehmung der Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfah-
rungen verfügen.

> Zu diesem Zweck hat der Aufsichtsrat Ziele für seine Zusammensetzung festzulegen, die auch die Empfeh-
lungen des Deutschen Corporate Governance Kodex berücksichtigen. Die vom Aufsichtsrat für seine
Zusammensetzung jeweils festgelegten Ziele beschreiben zugleich das Konzept, mit dem der Aufsichtsrat
insgesamt eine vielfältige Besetzung anstrebt (Diversitätskonzept gemäß § 289f Abs. 2 Nr. 6 HGB). Zudem
soll bei der Suche nach qualifizierten Persönlichkeiten, die den Aufsichtsrat in seiner Gesamtheit im
Rahmen dieser Ziele bestmöglich mit Fach- und Führungskompetenzen verstärken würden, generell auf
Vielfalt (Diversität) geachtet werden. Bei der Vorbereitung von Besetzungsvorschlägen soll im Einzelfall
gewürdigt werden, inwiefern eine Vielfalt bei Sachverstand und Auffassungen der Aufsichtsratsmitglie-
der, unterschiedliche, sich gegenseitig ergänzende fachliche Profile, Berufs- und Lebenserfahrungen, auch
im internationalen Bereich, und eine angemessene Vertretung beider Geschlechter der Aufsichtsrats-
arbeit zugutekommen. Im Aufsichtsrat sollten breit gefächerte Erfahrungswerte und unterschiedliche
Spezialkenntnisse vertreten sein. Zudem sollte der Aufsichtsrat insgesamt über eine umfassende
Meinungs- und Kenntnisvielfalt verfügen, um ein gutes Verständnis des aktuellen Stands sowie der
längerfristigen Chancen und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens
entwickeln zu können.

> Wahlvorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern der
Anteilseigner sollen das Diversitätskonzept des Aufsichtsrats in der Weise berücksichtigen, dass eine
Umsetzung durch entsprechende Wahlbeschlüsse der Hauptversammlung unterstützt wird. Die Haupt-
versammlung ist jedoch an Wahlvorschläge des Aufsichtsrats nicht gebunden.

> Das Diversitätskonzept verfolgt das Ziel, durch Vielfalt bei Sachverstand und Auffassungen der Aufsichts-
ratsmitglieder ein gutes Verständnis der organisatorischen und geschäftlichen Angelegenheiten der
Volkswagen AG zu fördern. Diese Vielfalt soll die Aufsichtsratsmitglieder in die Lage versetzen, Entschei-
dungen des Vorstands konstruktiv zu hinterfragen und für innovative Ideen aufgeschlossen zu sein, da sie
gleichgerichtetem Denken der Mitglieder, dem sogenannten „Gruppendenken“, entgegenwirkt. Sie trägt so
zu einer wirksamen Kontrolle der Geschäftsleitung bei.

> Zur Umsetzung des Kompetenzprofils und des Diversitätskonzepts sind insbesondere Aufsichtsrat und
Nominierungsausschuss im Rahmen ihrer Wahlvorschläge an die Hauptversammlung berufen. Der
Aufsichtsrat empfiehlt auch den Arbeitnehmervertretungen und Gewerkschaften, die bei Arbeitnehmer-
wahlen ein Vorschlagsrecht haben, sowie dem Land Niedersachsen im Rahmen seines Rechts zur Ent-
sendung von Aufsichtsratsmitgliedern, das Diversitätskonzept, die Zusammensetzungsziele und das
Kompetenzprofil zu berücksichtigen. Dasselbe gilt für Personen, die im Rahmen einer eventuell erforder-
lichen gerichtlichen Ersatzbestellung ein Antragsrecht haben.

Neben dem Diversitätskonzept wird auch das Kompetenzprofil mit der aktuellen Besetzung des Aufsichts-
rats umgesetzt. Der Stand der Umsetzung des Kompetenzprofils und die Kompetenzen der einzelnen 
Aufsichtsratsmitglieder ergeben sich aus der unten abgebildeten Qualifikationsmatrix.  
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QUALIFIKATIONSMATRIX1  

Fahrzeuge – 
Herstellung/ 

Vertrieb 
Automobil-

branche
Forschung/ 

Entwicklung 
Digitalisierung/

IT
Leitung/ 

Überwachung 
Recht/

Compliance
Nachhaltigkeit/ 

ESG 

Finanzen/
Rechnungs-

legung/
Abschluss-

prüfung Personal 
Arbeitnehmer-

belange

Hessa Sultan 
Al Jaber x x x x x x x

Mansoor 
Ebrahim  
Al-Mahmoud x x x x x 

Harald Buck x x x x

Daniela 
Cavallo x x x x

Matías 
Carnero Sojo x x x x x x

Julia Willie 
Hamburg x x 

Marianne Heiß x x x x x x x x 

Jörg Hofmann x x x x x

Arno Homburg x x x x x x x x

Günther 
Horvath x x x x 

Simone 
Mahler x x x x

Peter Mosch x x x x

Daniela 
Nowak x x x

Hans Michel 
Piëch x x x x x 

Ferdinand 
Oliver Porsche x x x x x x 

Wolfgang 
Porsche x x x x 

Hans Dieter 
Pötsch x x x x x x x 

Jens Rothe x x x x x

Conny 
Schönhardt x x x x x x

Stephan Weil x x x x x    

1 Welche Fähigkeiten, Kenntnisse und fachlichen Erfahrungen mit den Stichworten verbunden sind, ergibt sich aus dem Kompetenzprofil. Eine Kompetenz liegt bereits dann vor, wenn 
das Aufsichtsratsmitglied Expertise in einem Teilbereich der Kompetenz hat, das heißt für die Kompetenz Fahrzeuge zum Beispiel entweder im Bereich Herstellung oder im Bereich 
Vertrieb. 

Ferner verfügen mehrere Aufsichtsratsmitglieder, unter anderem Herr Mansoor Al-Mahmoud, Frau 
Marianne Heiß, Herr Ferdinand Oliver Porsche und Herr Hans Dieter Pötsch, über Sachverstand sowohl auf 
dem Gebiet Rechnungslegung, einschließlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung, als auch auf dem 
Gebiet Abschlussprüfung, einschließlich der Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung:  

Herr Al-Mahmoud hat als langjähriger CEO der Qatar Investment Authority und zuvor deren „Head of 
Risk Management“ sowie aus Führungsfunktionen einer Bank und einer Börse besondere Kenntnisse und 
Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und interner Kontroll- und Risiko-
managementsysteme sowie auf dem Gebiet Abschlussprüfung gesammelt. Diese Kenntnisse und Erfah-
rungen beziehen sich auch auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung: Bei der Qatar 
Investment Authority stellte Herr Al-Mahmoud die Anlagestrategie auf Investitionen mit ESG-Zielen um 
und setzte eine Nachhaltigkeitsagenda um, die auch Gegenstand der Nachhaltigkeitsberichterstattung der 
Qatar Investment Authority war. Herr Al-Mahmoud befasst sich auch insofern eingehend mit den Nach-
haltigkeitsberichten von Unternehmen mit Blick darauf, ob sie zur Nachhaltigkeitsstrategie der Qatar 
Investment Authority passen.  
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Frau Heiß war langjährig als CFO und zuvor mehrere Jahre für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaften tätig; Herr Ferdinand Oliver Porsche ist langjähriges Mitglied in Prüfungsausschüssen und 
war mehrere Jahre für eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft tätig; Herr Pötsch ist langjähriges Mitglied und 
Vorsitzender in Prüfungsausschüssen und war langjährig als CFO der Volkswagen AG sowie zuvor als Leiter 
Controlling der BMW AG tätig. Im Rahmen ihrer langjährigen Tätigkeit in Prüfungsausschüssen waren Frau 
Heiß, Herr Ferdinand Oliver Porsche und Herr Pötsch auch mit der Prüfung nichtfinanzieller Erklärungen 
befasst, die sich auf Nachhaltigkeit in Form wesentlicher Umwelt- und Sozialbelange beziehen. Frau Heiß 
und Herr Pötsch sind auch im Rahmen ihrer jeweiligen Tätigkeiten bei der BBDO Group Germany GmbH 
beziehungsweise bei der Porsche Automobil Holding SE mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung und 
deren Prüfung befasst. Frau Heiß ist auch Mitglied im ESG-Board der Omnicom Group Inc. und ESG-
Expertin im Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE. Frau Heiß sowie die Herren Al-Mahmoud, 
Pötsch und Dr. Ferdinand Oliver Porsche verfolgen und begleiten die aktuellen Entwicklungen auf dem 
Gebiet der Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Prüfung und bringen ihre Expertise in den 
Prüfungsausschuss der Volkswagen AG ein. 

Weitere Einzelheiten zu den Kompetenzen der Aufsichtsratsmitglieder ergeben sich aus den Lebens-
läufen. Die Lebensläufe der Aufsichtsratsmitglieder sind unter www.volkswagenag.com/de/group/executive-
bodies.html abrufbar und werden jährlich aktualisiert. 

Nominierungsausschuss und Aufsichtsrat haben das Diversitätskonzept, die konkreten Zusammen-
setzungsziele und das Kompetenzprofil (in seiner jeweils geltenden Fassung) auch mit Blick auf die Unter-
stützung des von der Qatar Holding Germany GmbH gemachten Vorschlags an die ordentliche Haupt-
versammlung im Geschäftsjahr 2022 zur Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds berücksichtigt. Auch bei den 
Wahlen der Vertreter der Arbeitnehmer durch die Arbeitnehmer und der gerichtlichen Bestellung eines 
weiteren neuen Aufsichtsratsmitglieds unter den Vertretern der Arbeitnehmer im Geschäftsjahr 2022 
wurde den Zusammensetzungszielen, dem Diversitätskonzept und dem Kompetenzprofil Rechnung 
getragen. 

Selbstbeurteilung des Aufsichtsrats 
Der Aufsichtsrat beurteilt regelmäßig alle zwei Jahre intern, wie wirksam der Aufsichtsrat insgesamt und 
seine Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen. Dazu wird zunächst ein Fragebogen an alle Mitglieder verteilt, in 
dem die Aufsichtsratsmitglieder ihre Einschätzung der Wirksamkeit der Arbeitsweise des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse abgeben und Verbesserungsmöglichkeiten vorschlagen können. Nach der Auswertung 
der Fragebögen werden in der Regel in der folgenden regulären Plenumssitzung das Ergebnis und Verbes-
serungsmöglichkeiten besprochen. Die letzte interne Selbstbeurteilung wurde im Zeitraum von Ende 2021 
bis Anfang 2022 durchgeführt. 
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ANGABEN NACH DEM FÜH RUNGSPOSITIONEN-GESETZ 
Aufgrund des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen 
in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (Führungspositionen-Gesetz, FüPoG) gilt seit dem 
1. Januar 2016 für den Aufsichtsrat der Volkswagen AG für neu zu besetzende Mandate die gesetzlich vor-
geschriebene Quote von mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männern. Anteilseigner- und
Arbeitnehmerseite haben beschlossen, dass jede Seite diese Quote eigenständig erfüllt (Getrennterfüllung).
Die Quote von mindestens 30 % Frauen und mindestens 30 % Männern wird aufseiten der Anteilseigner seit
der 56. ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juni 2016 erfüllt, aufseiten der Arbeitnehmervertreter
wird sie seit Beendigung der 57. ordentlichen Hauptversammlung am 10. Mai 2017 erreicht. Sowohl die
Anteilseigner- als auch die Arbeitnehmerseite erfüllten die Quote am 31. Dezember 2022.

Nach dem Gesetz zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von 
Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst (Führungspositionen-
Gesetz II, FüPoG II) gilt für die Volkswagen AG zwingend ein Beteiligungsgebot, dem zufolge mindestens 
eine Frau und mindestens ein Mann Mitglied des Vorstands sein müssen. Das Beteiligungsgebot ist seit 
dem 1. August 2022 bei der Bestellung einzelner oder mehrerer Vorstandsmitglieder einzuhalten. Dieses 
Beteiligungsgebot hält die Volkswagen AG ein. 

Für die Frauenanteile im Management hat sich die Volkswagen AG im Einklang mit dem Führungsposi-
tionen-Gesetz bis zum Jahresende 2025 einen Frauenanteil von 16,5 % für die erste Führungsebene und von 
23,4 % für die zweite Führungsebene innerhalb der aktiven Belegschaft zum Ziel gesetzt. Zum 31. Dezember 
2022 lag der Frauenanteil in der aktiven Belegschaft in der ersten Führungsebene bei 14,2 (13,5) % und in 
der zweiten bei 19,7 (18,3) %. 

VERGÜTUNGSBERICHT 
Die Vergütungssysteme für die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der Vergütungsbericht für 
das Geschäftsjahr 2022 sind auf der Internetseite www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/corporate-
governance/Remuneration.html abrufbar. Unter dieser Adresse sind auch die Vergütungsberichte der 
Vorjahre zu finden. Die Vergütungsberichte enthalten sowohl ausführliche Erläuterungen und Beschrei-
bungen der Vergütungssysteme für die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat als auch Angaben und 
Erläuterungen zur individuellen Vergütung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat. 

UNTERN EHMENSFÜH RUNGSPRAKTI KEN, DI E ÜBER DI E GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN HINAUS  
ANGEWANDT WERDEN 
Code of Conduct und Konzerngrundsätze 
Der Code of Conduct (Verhaltensgrundsätze) des Volkswagen Konzerns dient als zentrales Instrument, um 
das Bewusstsein für verantwortungsvolles Handeln und Entscheiden innerhalb der Belegschaft zu stärken. 
Das Wertefundament des Volkswagen Konzerns und die Grundlage der gemeinsamen Unternehmenskultur 
bilden die sieben Konzerngrundsätze (Volkswagen Group Essentials): Verantwortung, Aufrichtigkeit, Mut, 
Vielfalt, Stolz, Zusammenhalt und Zuverlässigkeit. 

Compliance & Risikomanagement 
Für den nachhaltigen Erfolg des Volkswagen Konzerns setzen wir auf ein vorausschauendes Risiko-
management und konzernweit einheitliche Rahmenbedingungen, basierend auf dem Compliance-
Managementsystem. Dazu gehören die Themen: 
> Compliance. Die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, unternehmensinterner Richtlinien, ethischer

Grundsätze sowie selbstverordneter Wertvorstellungen zum Schutz des Unternehmens und der Marken.
> Hinweisgebersystem. Das Volkswagen Hinweisgebersystem ist die zentrale Anlaufstelle für Hinweise auf

schwere Regelverstöße im Volkswagen Konzern. Im Fokus steht die Aufklärung schwerer Regelverstöße,
durch die die Reputation oder die finanziellen Interessen des Unternehmens in schwerwiegender Weise
beeinträchtigt werden können oder bei denen erheblich gegen die ethischen Grundwerte des Volkswagen
Konzerns verstoßen wird.
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> Wirtschaft und Menschenrechte. Volkswagen bekennt sich umfassend zu seiner unternehmerischen
Menschenrechtsverantwortung. Wir orientieren uns dabei maßgeblich an den UN (Vereinte Nationen)
Leitprinzipien für „Wirtschaft und Menschenrechte“, abrufbar über den Internetauftritt der UN (United
Nations Global Compact), die sich inhaltlich insbesondere auf die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte sowie die ILO (International Labor Organization) Kernarbeitsnormen, abrufbar über den Internet-
auftritt der ILO, beziehen.

> Korruptionsbekämpfung. Der Volkswagen Konzern vertritt eine Null-Toleranz-Politik bei aktiver und
passiver Korruption. Dies ist sowohl in den internen Verhaltensgrundsätzen des Konzerns als auch im
Code of Conduct für Geschäftspartner verankert.

> Risikomanagement- und Internes Kontrollsystem. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Risiken
wird im Volkswagen Konzern durch ein umfassendes Risikomanagement- und Internes Kontrollsystem
(RMS/IKS) unterstützt. Die organisatorische Ausgestaltung des RMS/IKS des Volkswagen Konzerns basiert
auf dem international anerkannten COSO-Enterprise-Risk-Management-Rahmenwerk (COSO: Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), abrufbar über den Internetauftritt der COSO.
Konzernweit einheitliche Grundsätze bilden die Basis für den transparenten und angemessenen Umgang
mit Risiken.

Selbstverpflichtungen und Grundsätze 
Der Volkswagen Konzern hat sich zu einer nachhaltigen, transparenten und verantwortungsbewussten 
Unternehmensführung verpflichtet. 

Wir setzen auf eine konzernweite Nachhaltigkeitskoordination, ein vorausschauendes Risikomanage-
ment und klare Rahmen für den zukunftsorientierten Umgang mit Umweltthemen, Mitarbeiterverant-
wortung und gesellschaftlichem Engagement bei den Marken und in den Regionen. 

Basis und Rückgrat unseres Nachhaltigkeitsmanagements sind Selbstverpflichtungen und Grundsätze, 
die konzernweit gelten. Diese Dokumente sind auf der Internetseite des Volkswagen Konzerns im Abschnitt 
„Nachhaltigkeit“ öffentlich zugänglich. 

Kodex der Zusammenarbeit und Together4Integrity 
Der Kodex der Zusammenarbeit bildet zusammen mit unserem Integritäts- und Compliance-Programm 
Together4Integrity (T4I) ein zentrales Fundament der Konzernstrategie NEW AUTO. Der Kodex beschreibt 
die Art und Weise der Kooperation im Konzernverbund sowie im täglichen Miteinander und enthält als 
Kern die Werte: aufrichtig, unkompliziert, vorbehaltlos, auf Augenhöhe und füreinander. T4I bündelt alle 
Aktivitäten für Integrität, Kultur, Compliance, Risikomanagement und Personalmanagement und schafft 
einen gemeinsamen Weg hin zu einer neuen Unternehmenskultur 

Corporate Governance 



 

60 

Konzernerklärung zur Unternehmensführung

MITGLI EDER DES VORSTANDS 
(Mandate: Stand 31. Dezember 2022 beziehungsweise Datum des Ausscheidens aus dem Vorstand der Volkswagen AG)  

DR. OLIVER BLUME (*1968) 

Vorsitzender (seit 01.09.2022), 

Markengruppe Sport & Luxury, 

Vorsitzender des Vorstands der  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG  

13.04.20181, bestellt bis: 2028 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 CARIAD SE, Wolfsburg (Vorsitz)3

MURAT AKSEL (*1972) 

Einkauf (bis 31.08.2022), 

01.01.2021 – 31.08.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate (am 31.08.2022): 

 ŠKODA Auto a.s., Mladá Boleslav3

 VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, Wolfsburg3

DR. ARNO ANTLITZ (*1970) 

Finanzen,  

IT (bis 31.01.2022), 

01.04.20211, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart3, 4

 PowerCo SE, Salzgitter3

 Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig 

(Vorsitz)3

 Porsche Austria GmbH, Salzburg (stv. Vorsitz)3

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg

(stv. Vorsitz)3

 Porsche Retail GmbH, Salzburg3

 Volkswagen (China) Investment Co., Ltd., Beijing3

 Volkswagen Group of America, Inc., Herndon 

(Vorsitz)3

RALF BRANDSTÄTTER (*1968) 

Volkswagen Pkw (bis 30.06.2022), 

Vorsitzender des Vorstands der  

Marke Volkswagen Pkw (bis 30.06.2022), 

China (seit 01.08.2022), 

Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen (China) 

Investment Co. Ltd. (seit 01.08.2022) 

01.01.20221, bestellt bis: 2026 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 CARIAD SE, Wolfsburg3 

 Audi (China) Enterprise Management Co., Ltd., 

Beijing3

 FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd., Changchun 

(stv. Vorsitz)2

 Mobility Asia Smart Technology Co. Ltd., Beijing3

 SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., Shanghai 

(stv. Vorsitz)2

 Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd., Hefei 

(Vorsitz)3

 Volkswagen (China) Investment Co., Ltd.,

Beijing (Vorsitz)3

DR.-ING. HERBERT DIESS (*1958) 

Vorsitzender (bis 31.08.2022), 

Markengruppe Volumen (bis 31.08.2022), 

China (bis 31.07.2022) 

01.07.2015 – 31.08.20221 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

Mandate (am 31.08.2022): 

 AUDI AG, Ingolstadt (Vorsitz)3

 CARIAD SE, Wolfsburg (Vorsitz)3

 FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd., Changchun2

 Porsche Austria GmbH, Salzburg (stv. Vorsitz)3

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg

(stv. Vorsitz)3

 Porsche Retail GmbH, Salzburg3

 SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., Shanghai 

(stv. Vorsitz)2

 Volkswagen (China) Investment Co., Ltd., Beijing 

(Vorsitz)3

DR. JUR. MANFRED DÖSS (*1958) 

Integrität und Recht (seit 01.02.2022) 

01.02.20221, bestellt bis: 2025 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt (Vorsitz)3

 TRATON SE, München3, 4 

 Grizzlys Wolfsburg GmbH, Wolfsburg2

  Mitgliedschaft in inländischen gesetzlich zu 
 bildenden Aufsichtsräten. 

  Vergleichbare Mandate im In- und Ausland. 

1 Beginn der jeweiligen Vorstandstätigkeit  
beziehungsweise Zeitraum der Zugehörigkeit  
zum Vorstand. 

2 Konzernexternes Mandat. 
3 Konzerninternes Mandat. 
4 Börsennotiert. 
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MARKUS DUESMANN (*1969) 

Markengruppe Premium, 

Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG  

01.04.20201, bestellt bis: 2025 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 FC Bayern München AG, München (stv. Vorsitz)2

 Audi (China) Enterprise Management Co., Ltd., 

Beijing (Vorsitz)3

 Automobili Lamborghini S.p.A., 

Sant´Agata Bolognese (Vorsitz)3

 Bentley Motors Ltd., Crewe3

 Ducati Motor Holding S.p.A., Bologna3 

 FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd., Changchun3

 SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., Shanghai3

 Volkswagen (China) Investment Co., Ltd., Beijing3

GUNNAR KILIAN (*1975) 

Personal und Truck & Bus 

13.04.20181, bestellt bis: 2026 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt3

 MAN Energy Solutions SE, Augsburg (Vorsitz)3

 MAN Truck & Bus SE, München3

 PowerCo SE, Salzgitter3

 TRATON SE, München3, 4 

 Volkswagen Group Services GmbH, Wolfsburg 

(Vorsitz)3

 Wolfsburg AG, Wolfsburg (Vorsitz)2

 Allianz für die Region GmbH, Braunschweig2

 Autostadt GmbH, Wolfsburg (Vorsitz)3

 FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd., Changchun3

 Scania AB, Södertälje3

 Scania CV AB, Södertälje3 

 Volkswagen Immobilien GmbH, Wolfsburg 

(Vorsitz)3

THOMAS SCHÄFER (*1970) 

Markengruppe Volumen (seit 01.09.2022), 

Vorsitzender des Vorstands der  

Marke Volkswagen Pkw (seit 01.07.2022), 

01.07.20221, bestellt bis: 2025 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd., Changchun2

 SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., Shanghai2

 SEAT, S.A., Martorell (Vorsitz)3

 ŠKODA Auto a.s., Mladá Boleslav (Vorsitz)3

THOMAS SCHMALL-VON WESTERHOLT (*1964) 

Technik, 

Vorsitzender des Vorstands der 

Volkswagen Group Components, 

01.01.20211, bestellt bis: 2023 

Staatsangehörigkeit: deutsch, brasilianisch 

Mandate: 

 PowerCo SE, Salzgitter (Vorsitz)3

 Volkswagen Group Services GmbH, Wolfsburg3

 Wolfsburg AG, Wolfsburg2

 Brose Sitech Sp. Z o.o., Polkowice2

HAUKE STARS (*1967) 

IT (seit 01.02.2022) 

01.02.20221, bestellt bis: 2025 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate:  

 AUDI AG, Ingolstadt3

 CARIAD SE, Wolfsburg3 

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart3, 4

 PowerCo SE, Salzgitter3

 RWE AG, Essen2, 4 

 Kühne + Nagel International AG, Schindellegi2, 4 

HILTRUD DOROTHEA WERNER (*1966) 

Integrität und Recht (bis 31.01.2022) 

01.02.2017 – 31.01.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate (am 31.01.2022): 

 AUDI AG, Ingolstadt3

 CARIAD SE, Wolfsburg3 

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart3

 MAN Energy Solutions SE, Augsburg3

 Mitteldeutsche Flughafen AG, Leipzig

(Vorsitz)2

HILDEGARD WORTMANN (*1966) 

Vertrieb (bis 31.08.2022) 

01.02.2022 – 31.08.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate (am 31.08.2022): 

 CARIAD SE, Wolfsburg3 

 Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig3

 Audi (China) Enterprise Management Co., Ltd., 

Beijing3

 Audi of America, LLC, Herndon (Vorsitz)3

 FAW-Audi Sales Co., Ltd., Hangzhou3

 Ferrovial S.A., Madrid2, 4 

 Porsche Austria Gesellschaft m.b.H., Salzburg3

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg3

 Porsche Retail GmbH, Salzburg3

  Mitgliedschaft in inländischen gesetzlich zu 
 bildenden Aufsichtsräten. 

  Vergleichbare Mandate im In- und Ausland. 

1 Beginn der jeweiligen Vorstandstätigkeit  
beziehungsweise Zeitraum der Zugehörigkeit  
zum Vorstand. 

2 Konzernexternes Mandat. 
3 Konzerninternes Mandat. 
4 Börsennotiert. 
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MITGLI EDER DES AUFSICHTSRATS UND BESETZUNG DER AUSSCHÜSSE 
(Mandate: Stand 31. Dezember 2022 beziehungsweise Datum des Ausscheidens aus dem Aufsichtsrat der Volkswagen AG oder des Eintretens nach dem 31. Dezember 2022)

HANS DIETER PÖTSCH (*1951) 

Vorsitzender (seit 07.10.2015), 

Vorsitzender des Vorstands der  

Porsche Automobil Holding SE 

07.10.20151, gewählt bis: 2026 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt3

 Bertelsmann Management SE, Gütersloh2

 Bertelsmann SE & Co. KGaA, Gütersloh2

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart3, 4

 TRATON SE, München (Vorsitz)3, 4

 Wolfsburg AG, Wolfsburg2

 Autostadt GmbH, Wolfsburg3

 Porsche Austria Gesellschaft m.b.H., Salzburg

(Vorsitz)3

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg

(Vorsitz)3

 Porsche Retail GmbH, Salzburg (Vorsitz)3

 VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, Wolfsburg 

(stv. Vorsitz)3

JÖRG HOFMANN (*1955) 

Stv. Vorsitzender (seit 20.11.2015), 

1. Vorsitzender der IG Metall 

20.11.20151, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 Robert Bosch GmbH, Stuttgart2

DR. HUSSAIN ALI AL ABDULLA (*1957) 

Staatsminister 

22.04.2010 – 12.05.20221 

Staatsangehörigkeit: katarisch 

Mandate (am 12.05.2022): 

 Gulf Investment Corporation, Safat/Kuwait

(Board member)2

 Qatar Supreme Council for Economic Affairs

and Investment, Doha (Board member)2

DR. HESSA SULTAN AL JABER (*1959) 

Ehemalige Ministerin für Informations- und 

Kommunikationstechnologie, Qatar 

22.06.20161, gewählt bis: 2024 

Staatsangehörigkeit: katarisch 

Mandate: 

 Malomatia, Doha (Vorsitz)2

 MEEZA, Doha2

 Qatar Satellite Company (Es'hailSat), Doha (Vorsitz)2

 Trio Investment, Doha (Vorsitz)2

MANSOOR EBRAHIM AL-MAHMOUD (*1974) 

Chief Executive Officer der  

Qatar Investment Authority  

12.05.20221, gewählt bis: 2025 

Staatsangehörigkeit: katarisch 

Mandate: 

 Harrods Ltd., London (Board member)2

 Harrods Group (Holding) Ltd., London (Vorsitz)2

 Qatar Airways, Doha (stv. Vorsitz)2

 Qatar National Bank, Doha (Board member)2 

 Qatar Stock Exchange, Doha (stv. Vorsitz) 2

 Qatari Diar Real Estate Investment Company, Doha 

(Board member)2

DR. BERND ALTHUSMANN (*1966) 

Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, 

Verkehr und Digitalisierung 

14.12.2017 – 08.11.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate (am 08.11.2022): 

 Deutsche Messe AG, Hannover (stv. Vorsitz)2 

 Container Terminal Wilhelmshaven JadeWeserPort-

Marketing GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven 

(Vorsitz)2

 JadeWeserPort Realisierungs GmbH & Co. KG, 

Wilhelmshaven (Vorsitz)2

 JadeWeserPort Realisierungs- Beteiligungs-GmbH, 

Wilhelmshaven (Vorsitz)2

 Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG, Oldenburg 

(Vorsitz)2

 Transformationsagentur Niedersachsen GmbH, 

Hannover2

HARALD BUCK (*1962) 

Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats 

der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

04.10.20221, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart3, 4

MATÍAS CARNERO SOJO (*1968) 

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats SEAT 

01.04.20211, bestellt bis 2027 

Staatsangehörigkeit: spanisch 

  Mitgliedschaft in inländischen gesetzlich zu
 bildenden Aufsichtsräten. 

  Vergleichbare Mandate im In- und Ausland. 

1 Beginn der jeweiligen Aufsichtsratstätigkeit 
beziehungsweise Zeitraum der Zugehörigkeit  
zum Aufsichtsrat. 

2 Konzernexternes Mandat. 
3 Konzerninternes Mandat. 
4 Börsennotiert. 
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DANIELA CAVALLO (*1975) 

Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats  

der Volkswagen AG 

11.05.20211, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: italienisch, deutsch 

Mandate: 

 PowerCo SE, Salzgitter3 

 TRATON SE, München3, 4 

 Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig 

(stv. Vorsitz)3 

 Wolfsburg AG, Wolfsburg2  

 Allianz für die Region GmbH, Braunschweig2 

 Brose Sitech Sp. Z o.o., Polkowice2 

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg3 

 SEAT, S.A., Martorell3 

 ŠKODA Auto a.s., Mladá Boleslav3 

 VfL Wolfsburg-Fußball GmbH, Wolfsburg3 

 Volkswagen Group Services GmbH3 

 

DR. JUR. HANS-PETER FISCHER (*1959) 

Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen 

Management Association e.V. 

01.01.2013 – 12.05.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate (am 12.05.22): 

 Volkswagen Pension Trust e.V., Wolfsburg3 

 

JULIA WILLIE HAMBURG (*1986) 

Niedersächsische Kultusministerin 

08.11.20221; entsandt bis: 2023 

Staatsangehörigkeit: Deutsch 

 

MARIANNE HEIß (*1972) 

Chief Executive Officer der BBDO Group  

Germany GmbH, Düsseldorf 

14.02.20181, gewählt bis: 2023 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt3 

 Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart2, 4 

 

DR.-ING. ARNO HOMBURG (*1968) 

Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen 

Management Association e.V. 

12.05.20221, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 Volkswagen Pension Trust e.V., Wolfsburg3 

 

DR. GÜNTHER HORVATH (*1952) 

Geschäftsführer und zugleich  

selbstständiger Rechtsanwalt bei der  

Dr. Günther J. Horvath Rechtsanwalt GmbH 

28.02.20231 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

Mandate (am 28.02.2023): 

 Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart2, 4 

 

ULRIKE JAKOB (*1960) 

Stv. Vorsitzende des Betriebsrats der Volkswagen AG 

Werk Kassel (bis 04.05.2022) 

10.05.2017 – 12.05.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

 

DR. LOUISE KIESLING (*1957) 

Unternehmerin 

30.04.2015 – 09.12.20221 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

 

SIMONE MAHLER (*1971) 

Vorsitzende des gemeinsamen Betriebsrats der  

VW Financial Services AG und  

Volkswagen Bank GmbH 

12.05.20221; bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 EURO-Leasing GmbH, Sittensen3 

 Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig3 

 Volkswagen Pension Trust e.V., Wolfsburg3 

 

PETER MOSCH (*1972) 

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats der AUDI AG 

18.01.20061, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt (stv. Vorsitz)3 

 Audi Pensionskasse – Altersversorgung der  

AUTO UNION GmbH, VVaG, Ingolstadt3 

 CARIAD SE, Wolfsburg (stv. Vorsitz)3 

 Audi Stiftung für Umwelt GmbH, Ingolstadt3  

 

BERTINA MURKOVIC (*1957) 

Vorsitzende des Betriebsrats Volkswagen 

Nutzfahrzeuge 

10.05.2017 – 12.05.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate (am 12.05.2022): 

 MOIA GmbH, Berlin3 

 

DANIELA NOWAK (*1970) 

Vorsitzende des Betriebsrats der Volkswagen AG  

Werk Braunschweig  

12.05.20221, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate:  

 Volkswagen Pension Trust e.V., Wolfsburg3 

 

DR. JUR. HANS MICHEL PIËCH (*1942) 

Rechtsanwalt 

07.08.20091, gewählt bis: 2024 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt3 

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart3, 4  

 Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart  

(stv. Vorsitz)2, 4 

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg3 

 Schmittenhöhebahn AG, Zell am See2 

 

    Mitgliedschaft in inländischen gesetzlich zu  
 bildenden Aufsichtsräten. 

  Vergleichbare Mandate im In- und Ausland.  

 1 Beginn der jeweiligen Aufsichtsratstätigkeit 
beziehungsweise Zeitraum der Zugehörigkeit  
zum Aufsichtsrat. 

2 Konzernexternes Mandat. 
3 Konzerninternes Mandat. 
4 Börsennotiert. 
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DR. JUR. FERDINAND OLIVER PORSCHE (*1961) 

Vorstand der Familie Porsche AG 

Beteiligungsgesellschaft 

07.08.20091, gewählt bis: 2024 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt3

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart3, 4

 Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart2, 4

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg3

 Porsche Lifestyle GmbH & Co. KG, Ludwigsburg3

DR. RER. COMM. WOLFGANG PORSCHE (*1943) 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  

Porsche Automobil Holding SE;  

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

24.04.20081, gewählt bis: 2023 

Staatsangehörigkeit: österreichisch 

Mandate: 

 AUDI AG, Ingolstadt3

 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart (Vorsitz)3, 4 

 Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart (Vorsitz)2, 4

 Familie Porsche AG Beteiligungsgesellschaft,

Salzburg (Vorsitz)2

 Porsche Holding Gesellschaft m.b.H., Salzburg3

 Schmittenhöhebahn AG, Zell am See2

JENS ROTHE (*1970) 

Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats  

der Volkswagen Sachsen GmbH 

22.10.20211, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 Volkswagen Sachsen GmbH, Zwickau (stv. Vorsitz)3

CONNY SCHÖNHARDT (*1978) 

Gewerkschaftssekretärin, Leiterin der Stabsstelle 

Mobilität und Fahrzeugbau beim IG Metall Vorstand 

21.06.20191, bestellt bis: 2027 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

Mandate: 

 CARIAD SE, Wolfsburg3 

 PowerCo SE, Salzgitter3

 Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig3

STEPHAN WEIL (*1958) 

Niedersächsischer Ministerpräsident 

19.02.20131, entsandt bis: 2023 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

WERNER WERESCH (*1961) 

Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses des 

Betriebsrats der Porsche Automobil Holding SE und 

Vorsitzender des Gesamt- und Konzernbetriebsrats 

der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

21.02.2019 – 30.09.20221 

Staatsangehörigkeit: deutsch 

AUSSCHÜSSE DES AUFSICHTSRATS 

STAND 31. DEZEMBER 2022 

Mitglieder des Präsidiums 

Hans Dieter Pötsch (Vorsitz) 

Jörg Hofmann (stv. Vorsitz) 

Daniela Cavallo 

Peter Mosch 

Dr. Hans Michel Piëch 

Dr. Wolfgang Porsche 

Jens Rothe 

Stephan Weil 

Mitglieder des Vermittlungsausschusses gemäß  

§ 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz 

Hans Dieter Pötsch (Vorsitz) 

Jörg Hofmann (stv. Vorsitz) 

Daniela Cavallo 

Stephan Weil 

Mitglieder des Prüfungsausschusses 

Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud (Vorsitz) 

Daniela Cavallo (stv. Vorsitz) 

Marianne Heiß 

Dr. Ferdinand Oliver Porsche 

Jens Rothe 

Conny Schönhardt 

Mitglieder des Nominierungsausschusses 

Hans Dieter Pötsch (Vorsitz) 

Dr. Hans Michel Piëch 

Dr. Wolfgang Porsche 

Stephan Weil 

  Mitgliedschaft in inländischen gesetzlich zu
 bildenden Aufsichtsräten. 

  Vergleichbare Mandate im In- und Ausland. 

1 Beginn der jeweiligen Aufsichtsratstätigkeit 
beziehungsweise Zeitraum der Zugehörigkeit  
zum Aufsichtsrat. 

2 Konzernexternes Mandat. 
3 Konzerninternes Mandat. 
4 Börsennotiert. 
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A. VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS
Im Berichtsjahr war das Geschäft des Volkswagen Konzerns vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-
Konflikts beeinflusst vom weltweit beeinträchtigten Marktumfeld, der eingeschränkten Teileverfügbarkeit
sowie Störungen in der Logistikkette. In diesem Umfeld gingen die Auslieferungen des Volkswagen
Konzerns im Vergleich zum Vorjahr zurück, während sich das Operative Ergebnis aufgrund von
Verbesserungen im Mix und in der Preispositionierung erhöhte. Davon profitierte auch die Vergütung der
Vorstandsmitglieder.

I. Grundsätze der Vorstandsvergütung
Der Vorstandsvergütung liegt das vom Aufsichtsrat weiterentwickelte und am 14. Dezember 2020 mit
Wirkung zum 1. Januar 2021 beschlossene Vergütungssystem zugrunde. Das Vergütungssystem für die
Mitglieder des Vorstands setzt die Anforderungen des Aktiengesetzes in der Fassung des Gesetzes zur
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) um und berücksichtigt die Empfehlungen des
Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Die Hauptversammlung hat das Vergütungssystem am
22. Juli 2021 mit 99,61 % der abgegebenen Stimmen gebilligt.

Das neue Vergütungssystem gilt seit dem 1. Januar 2021 für alle Vorstandsmitglieder, deren Dienst-
verträge ab dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2020 neu abgeschlossen oder verlängert 
werden. Für die zum Zeitpunkt des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2020 bereits bestellten 
Vorstandsmitglieder gilt das neue Vergütungssystem im Grundsatz ebenfalls seit dem 1. Januar 2021. Bis zu 
einer Vertragsverlängerung gelten jedoch folgende Ausnahmen: Der Performance-Share-Plan der bereits 
bestellten Vorstandsmitglieder hat weiterhin lediglich eine dreijährige Performance-Periode, entspricht im 
Übrigen jedoch dem im Vergütungssystem beschriebenen Performance-Share-Plan. Malus- und Clawback-
Regelungen sollen für die bereits bestellten Vorstandsmitglieder ebenfalls erst ab einer Vertragsverlänge-
rung gelten. 

Die Höhe der Vorstandsvergütung soll im nationalen und internationalen Vergleich angemessen und 
attraktiv sein. Kriterien sind sowohl die Aufgaben des einzelnen Vorstandsmitglieds, seine persönliche 
Leistung, die wirtschaftliche Lage, der Erfolg und die Zukunftsaussichten des Volkswagen Konzerns als auch 
die Üblichkeit der Vergütung unter Berücksichtigung des Vergleichsumfelds und der Vergütungsstruktur, 
die ansonsten im Volkswagen Konzern gilt. In diesem Zusammenhang werden regelmäßig Vergütungs-
vergleiche durchgeführt. 

Vergütungsbericht 2022 
Vorstand und Aufsichtsrat der Volkswagen AG haben gemäß § 162 des Aktiengesetzes (AktG) 
einen klaren und verständlichen Vergütungsbericht zu erstellen. In diesem Bericht erläutern  

wir die Grundzüge der Vergütungssysteme für die Mitglieder des Vorstands und des  
Aufsichtsrats. Darüber hinaus enthält der Vergütungsbericht die individualisierte und nach  
Bestandteilen aufgegliederte Aufstellung der Vergütung von gegenwärtigen und früheren  

Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern. 
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Über die Vergütung der Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2021 haben Vorstand und Aufsichtsrat aus-
führlich im Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021 berichtet. Den Vergütungsbericht für das 
Geschäftsjahr 2021 hat die Hauptversammlung am 12. Mai 2022 mit 99,78 % der Stimmen gebilligt. 
Anmerkungen von Investoren wurden bei der Erstellung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 
berücksichtigt, zum Beispiel wurde eine Erläuterung der Zusammensetzung der Peer Group aufgenommen. 

Im Folgenden geben wir zunächst einen Überblick über das im Geschäftsjahr 2022 geltende Vergütungs-
system für die Vorstandsmitglieder und gehen anschließend auf die Bestandteile der Vergütung im 
Geschäftsjahr 2022 ein.   

II. Überblick über die Vergütungsbestandteile
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Bestandteile des für das Geschäftsjahr 2022
geltenden Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands. Daneben gibt die Tabelle einen Überblick
über die Ausgestaltung der einzelnen Vergütungsbestandteile und erläutert deren Zielsetzung, insbeson-
dere im Hinblick darauf, wie die Vergütung die langfristige Entwicklung der Gesellschaft fördert. Eine
ausführlichere Beschreibung des für das Geschäftsjahr 2022 geltenden Vergütungssystems für die Mitglie-
der des Vorstands ist unter www.volkswagenag.com/de/InvestorRelations/corporate-governance/Remuner-
ation.html abrufbar.
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VORSTANDSVERGÜTUNGSSYSTEM 2022 

Bestandteil Ausgestaltung Zielsetzung 

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt  Zwölf gleiche Raten; Auszahlung jeweils zum Monatsende 
 Vorstandsvorsitzender: 2.235.000 €; Vorstandsmitglied: 1.420.000 € 

Grundvergütung und Nebenleistungen
sollen ein die Aufgaben und Verantwortung
des Vorstandsmitglieds widerspiegelndes
Grundeinkommen sichern und das Eingehen
unangemessener Risiken verhindern 

Nebenleistungen  Nebenleistungspauschale (175.000 €) deckt nach Wahl des Vorstandsmitglieds 
bestimmte Leistungen ab, zum Beispiel: 
o Dienstfahrzeuge
o Ärztliche Vorsorgeuntersuchung 
o Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung 
o Unfallversicherung 

 Anrechnung von Leistungen auf die Nebenleistungspauschale, soweit sie der 
Lohnsteuer unterliegen 

 Auszahlung des verbleibenden Betrags 

Betriebliche 
Altersversorgung 
(bAV) 

 Beitragsorientierte Leistungszusage im Wege der Direktzusage auf Alters-,
Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenleistungen 

 Grundsätzlich mit Vollendung des 65. Lebensjahres (beziehungsweise des 
63. Lebensjahres für Vorstandsmitglieder mit Amtsantritt vor dem 1. Januar 2020)

 Jährlicher Versorgungsbeitrag von 40 % des vertraglich vereinbarten Grundgehalts 
(beziehungsweise 50 % bei Vorstandsmitgliedern mit Amtsantritt vor dem 
1. Januar 2018) 

bAV soll Vorstandsmitgliedern ein adäqua-
tes Versorgungsniveau auch im Ruhestand
sichern 

Variable Vergütungsbestandteile 

Jahresbonus  Plantyp: Zielbonus
 Vorstandsvorsitzender: 3.045.000 €; Vorstandsmitglied: 1.350.000 € 
 Begrenzung: 180 % des Zielbetrags 
 Bemessungszeitraum: Geschäftsjahr 
 Leistungskriterien:

o Finanzielle Teilziele:
 Operatives Ergebnis (OE) inkl. chinesische Joint Ventures1 (anteilig) (50 %) sowie 

Operative Umsatzrendite (50 %) 
 Aufsichtsrat legt für jedes Geschäftsjahr die Werte für die finanziellen Teilziele

in Form eines Schwellenwerts, Zielwerts und Maximalwerts fest; der Schwellen-
wert entspricht einem Teilzielerreichungsgrad von 0 % beim OE inklusive chine-
sische Joint Ventures (anteilig) beziehungsweise 50 % bei der Operativen
Umsatzrendite, der Zielwert entspricht jeweils einem Teilzielerreichungsgrad
von 100 % und der Maximalwert jeweils einem Teilzielerreichungsgrad von
150 %; Werte dazwischen werden linear interpoliert 

 Finanzieller Gesamtzielerreichungsgrad = Teilzielerreichungsgrad „Operatives
Ergebnis inklusive chinesische Joint Ventures (anteilig)“ x 50 % + „Teilziel-
erreichungsgrad Operative Umsatzrendite“ x 50 % 

o ESG-Faktor: 
 Teilziele zu je 50 % Umwelt (Dekarbonisierungsindex) und Soziales (Stimmungs-

und Diversity-Index) sowie der zwischen 0,9 und 1,1 liegende Governance-Faktor 
(Compliance & Integrität, Regelwert 1,0) 

 Aufsichtsrat legt für jedes Geschäftsjahr für die Teilziele Umwelt und Soziales
einen Mindestwert, Zielwert und Maximalwert fest; der Mindestwert entspricht
einem Teilzielerreichungsgrad von 0,7, der Zielwert einem Teilzielerreichungs-
grad von 1,0 und der Maximalwert einem Teilzielerreichungsgrad von 1,3; Werte
dazwischen werden linear interpoliert 

 Aufsichtsrat bestimmt Governance-Faktor nach Ablauf des Geschäftsjahres
unter Bewertung der kollektiven Leistung des Gesamtvorstands und der
individuellen Leistung

 Berechnung ESG-Faktor: (Teilzielerreichungsgrad Umwelt x 50 % + Teilziel-
erreichungsgrad Soziales x 50 %) x Governance-Faktor (0,9 – 1,1) 

 Auszahlungsbetrag Jahresbonus = individueller Zielbetrag x finanzieller Gesamt-
zielerreichungsgrad x ESG-Faktor 

 Auszahlung: In bar im Monat nach der Billigung des Konzernabschlusses für das
jeweilige Geschäftsjahr 

Jahresbonus soll Vorstandsmitglieder incen-
tivieren, ambitionierte Ziele zu verfolgen 
Wirtschaftliche Erfolgsziele fördern das
strategische Ziel der wettbewerbsfähigen
Ertragskraft  
Integration der Nachhaltigkeitsziele trägt
Bedeutung der ESG (Umwelt-, Sozial- und
Governance)-Faktoren Rechnung 

1 At Equity einbezogene Gesellschaften China. 
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Bestandteil Ausgestaltung Zielsetzung 

Langzeitbonus (LTI)  Plantyp: virtueller Performance-Share-Plan 
 Performance-Periode: vier Jahre vorwärtsgerichtet1

 Vorstandsvorsitzender: 3.830.000 €; Vorstandsmitglied: 1.800.000 € 
 Begrenzung: 200 % des Zielbetrags 
 Die virtuellen Performance Shares sind reine Rechengrößen und gewähren keine

Anteile oder Stimmrechte an der Volkswagen AG 
 Zuteilung Performance Shares: Zu Beginn eines jeden Geschäftsjahres wird der

individuell vereinbarte Zielbetrag dividiert durch das arithmetische Mittel der
Schlusskurse der Volkswagen Vorzugsaktie (Wertpapierkennnummer: 766403) im
XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG an den letzten 30 Handelstagen vor 
dem 1. Januar der jeweiligen Performance-Periode („Anfangs-Referenzkurs“) 

 Zielfestlegung: Aufsichtsrat legt zu Beginn der Performance-Periode einen
Mindestwert, Zielwert und Maximalwert für EPS fest, wie es als testiertes, voll
verwässertes Ergebnis je Volkswagen Vorzugsaktie aus fortgeführten und nicht
fortgeführten Geschäftsbereichen der Gesellschaft im Geschäftsbericht ausge-
wiesen wird; der EPS-Mindestwert entspricht einer Zielerreichung von 50 %, der
EPS-Zielwert einer Zielerreichung von 100 % und der EPS-Maximalwert einer
Zielerreichung von 150 %

 Festschreibung von einem Viertel der zugeteilten Performance Shares am Ende
jedes Geschäftsjahres in Abhängigkeit von der EPS-Zielerreichung 

 Berechnung des Auszahlungsbetrags: festgeschriebene Performance Shares
werden multipliziert mit arithmetischem Mittel der Schlusskurse der Volkswagen
Vorzugsaktie im XETRA-Handelssystem der Deutsche Börse AG an den letzten 30
Handelstagen vor dem Ende der Performance-Periode („Schluss-Referenzkurs“)
und den während der Performance-Periode pro Volkswagen Vorzugsaktie
ausgezahlten Dividenden („Dividendenäquivalent“)

 Auszahlung: In bar im Monat nach Billigung des Konzernabschlusses für das letzte
Geschäftsjahr der jeweiligen Performance-Periode 

 Endet der Dienstvertrag vor Ende der Performance-Periode aufgrund eines Bad-
Leaver-Falls (außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund, Verstoß gegen
das vertragliche oder ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot), verfallen
sämtliche Performance Shares 

Der Langzeitbonus dient dazu, die Ver-
gütung der Vorstandsmitglieder an der lang-
fristigen Entwicklung des Unternehmens
auszurichten. Das wirtschaftliche Erfolgsziel
EPS in Verbindung mit der Aktienkurs-
entwicklung und den ausgeschütteten Divi-
denden, gemessen über vier Jahre, stellt eine
langfristige Wirkung der Verhaltensanreize
sicher und fördert das strategische Ziel der
wettbewerbsfähigen Ertragskraft. 

Sonstige Leistungen 

Sonderzahlung  Nur aufgrund gesonderter vertraglicher Vereinbarung mit dem Vorstandsmitglied
 Vereinbarung im Voraus für das Geschäftsjahr und unter Festlegung der

Leistungskriterien für die Sonderzahlung  
 Derzeit keine Sonderzahlungsvereinbarungen mit Vorstandsmitgliedern

Sonderzahlungen sollen herausragende und
außergewöhnliche Leistungen honorieren
und dürfen nur gewährt werden, wenn
sie im Unternehmensinteresse und mit
zukunftsbezogenem Nutzen für die Gesell-
schaft verbunden sind 

Zeitlich begrenzte 
oder für die gesamte 
Dauer des 
Dienstvertrags 
vereinbarte 
Leistungen an neu 
eintretende 
Vorstandsmitglieder 

 Jeweils nur aufgrund gesonderter vertraglicher Vereinbarung mit dem neu
eintretenden Vorstandsmitglied 

 Zahlungen zum Ausgleich verfallender variabler Vergütung oder sonstiger
finanzieller Nachteile 

 Leistungen im Zusammenhang mit Standortwechsel 
 Garantie einer Mindestvergütung 
 Im vergangenen Geschäftsjahr keine Sonderleistungen an neu eingetretene

Vorstandsmitglieder 

(Ausgleichs-)Zahlungen sollen ermöglichen,
qualifizierte Kandidaten zu gewinnen 

1 Für bereits vor dem 14. Dezember 2020 bestellte Vorstandsmitglieder gilt bis zu einer Vertragsverlängerung weiterhin eine dreijährige Performance-Periode. Der Performance-Share-
Plan entspricht im Übrigen sinngemäß dem für das Geschäftsjahr 2022 beschriebenen Performance-Share-Plan. 

Corporate Governance 



69 

Vergütungsbericht 2022

Bestandteil Ausgestaltung Zielsetzung 

Weitere Vergütungsregelungen 

Malus- und Clawback-
Regelungen1 

 Aufsichtsrat kann Jahresbonus und LTI bei relevantem Fehlverhalten während
Bemessungszeitraum um bis zu 100 % kürzen oder zurückfordern 

 Rückforderung ausgeschlossen, wenn seit Auszahlung mehr als drei Jahre
vergangen sind 

Malus- und Clawback-Regelungen sollen
individuellem Fehlverhalten und Organisa-
tionsverschulden entgegenwirken 

Maximalvergütung  Relevant sind für das jeweilige Geschäftsjahr ausbezahltes Grundgehalt, gewährte 
Nebenleistungen, der Service Cost im Rahmen der bAV, für das jeweilige Geschäfts-
jahr gewährter und im Folgejahr ausgezahlter Jahresbonus, der im jeweiligen
Geschäftsjahr ausgezahlte Performance-Share-Plan, dessen Performance-Periode
unmittelbar vor dem jeweiligen Geschäftsjahr endet, eine etwaige für das jeweilige 
Geschäftsjahr gewährte Sonderzahlung sowie etwaige Leistungen an neu
eintretende Vorstandsmitglieder 

 Für Vorstandsmitglieder brutto 7.000.000 € pro Geschäftsjahr und für den
Vorstandsvorsitzenden brutto 12.000.000 € pro Geschäftsjahr 

 Bei Überschreiten der Maximalvergütung Kürzung des Jahresbonus; reicht Kürzung 
nicht, kann Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen andere
Vergütungskomponenten kürzen oder ausgezahlte Vergütungen zurückverlangen 

Maximalvergütung soll sicherstellen, dass
die Vergütung der Vorstandsmitglieder auch
unter Berücksichtigung des Vergleichs-
umfelds nicht unangemessen hoch ausfällt 

Barvergütungs-Cap  Zusätzlich zur Maximalvergütung 
 Zur Barvergütung zählt im jeweiligen Geschäftsjahr ausgezahltes Grundgehalt, für 

das jeweilige Geschäftsjahr gewährter und im Folgejahr ausgezahlter Jahresbonus, 
im jeweiligen Geschäftsjahr ausgezahlter Performance-Share-Plan, dessen
Performance-Periode unmittelbar vor dem jeweiligen Geschäftsjahr endet, sowie
eine etwaige für das jeweilige Geschäftsjahr gewährte Sonderzahlung 

 Für Vorstandsmitglieder brutto 5.500.000 € pro Geschäftsjahr und für den
Vorstandsvorsitzenden brutto 10.000.000 € pro Geschäftsjahr 

Barvergütungs-Cap dient der Vermeidung
unangemessen hoher Auszahlungen im
einzelnen Geschäftsjahr 

1 Für bereits vor dem 14. Dezember 2020 bestellte Vorstandsmitglieder gelten Malus- und Clawback-Regelungen erst ab einer Vertragsverlängerung. 

III. Vergütung der im Geschäftsjahr 2022 bestellten Vorstandsmitglieder
1. Vorstandsmitglieder im Geschäftsjahr 2022 
Im Geschäftsjahr 2022 gehörten dem Vorstand der Volkswagen AG folgende Mitglieder an:
> Oliver Blume, Mitglied des Vorstands seit 13. April 2018, Vorstandsvorsitzender seit 1. September 2022,

zudem Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
> Arno Antlitz, Mitglied des Vorstands seit 1. April 2021
> Markus Duesmann, Mitglied des Vorstands seit 1. April 2020, zudem Vorstandsvorsitzender der AUDI AG
> Gunnar Kilian, Mitglied des Vorstands seit 13. April 2018
> Ralf Brandstätter, Mitglied des Vorstands seit 1. Januar 2022, zudem CEO der Volkswagen (China)

Investment Company Limited
> Hauke Stars, Mitglied des Vorstands seit 1. Februar 2022
> Manfred Döss, Mitglied des Vorstands seit 1. Februar 2022
> Thomas Schäfer, Mitglied des Vorstands seit 1. Juli 2022
> Thomas Schmall-von Westerholt, Mitglied des Vorstands seit 1. Januar 2021
> Herbert Diess, Mitglied des Vorstands ab 1. Juli 2015 und Vorstandsvorsitzender ab 13. April 2018, aus

dem Vorstand ausgeschieden zum 31. August 2022
> Murat Aksel, Mitglied des Vorstands ab 1. Januar 2021, aus dem Vorstand ausgeschieden zum 31. August

2022
> Hiltrud Dorothea Werner, Mitglied des Vorstands ab 1. Februar 2017, aus dem Vorstand ausgeschieden

zum 31. Januar 2022
> Hildegard Wortmann, Mitglied des Vorstands ab 1. Februar 2022, aus dem Vorstand ausgeschieden zum

31. August 2022
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Für die Wahrnehmung von weiteren Mandaten in Geschäftsführungsorganen, Aufsichtsräten oder 
vergleichbaren Gremien im Rahmen ihrer Vorstandstätigkeit, insbesondere in anderen Gesellschaften des 
Volkswagen Konzerns, erhalten die Vorstandsmitglieder keine zusätzliche Vergütung. Wird eine solche 
Vergütung dennoch gewährt, wird sie auf die Vergütung für die Tätigkeit als Mitglied des Vorstands der 
Volkswagen AG angerechnet.  

Mit Herrn Brandstätter ist eine davon abweichende Regelung für seine Tätigkeit bei der Volkswagen 
(China) Investment Company Limited getroffen worden: Herr Brandstätter erhält für seine Tätigkeit als CEO 
der Volkswagen (China) Investment Company Limited eine separate Vergütung. Die vertragliche Vergütung 
von Herrn Brandstätter aus seinem Anstellungsvertrag mit der Volkswagen AG wird für die Zeit seiner 
Tätigkeit bei der Volkswagen (China) Investment Company Limited entsprechend reduziert. 

2. Gewährte und geschuldete Vergütung im Geschäftsjahr 2022 
Nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG hat der Vergütungsbericht über die im letzten Geschäftsjahr jedem einzelnen
Vorstandsmitglied gewährte und geschuldete Vergütung zu berichten. Den Begriffen liegt folgendes
Verständnis zugrunde:
> Der Begriff „gewährt“ erfasst „den faktischen Zufluss des Vergütungsbestandteils“.
> Der Begriff „geschuldet“ erfasst „alle rechtlich bestehenden Verbindlichkeiten über Vergütungsbestand-

teile, die fällig sind, aber noch nicht erfüllt wurden.“
> Dieses Begriffsverständnis unterscheidet sich von den in Vergütungsberichten bis einschließlich

31. Dezember 2020 verwendeten Begriffen „gewährte Zuwendungen“ und „Zufluss“. Von den „gewährten
Zuwendungen“ im Sinne des DCGK 2017 erfasst waren ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Auszahlung
alle Vergütungsbestandteile, die einem Mitglied des Vorstands im Geschäftsjahr wenigstens dem Grunde
nach zugesagt wurden und deren Höhe geschätzt werden konnte. Mit der Einführung von § 162 AktG
ist die nach bisherigem Verständnis vorherrschende Differenzierung zwischen „Gewährung“ und
„Zufluss“ nicht weiter aufrechtzuerhalten. Vielmehr erfasst der Begriff der Gewährung in § 162 AktG
inhaltlich den Zufluss nach bisherigem Verständnis.

2.1. Tabellarische Übersicht 
Die folgenden Tabellen weisen aus, welche Vergütungen den Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2022 
faktisch zugeflossen sind. Nicht maßgeblich ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Auszahlung. Dementspre-
chend werden als im Geschäftsjahr 2022 gewährte Vergütung das im Geschäftsjahr 2022 ausgezahlte 
Grundgehalt, die Nebenleistungen, der im Monat nach der Billigung des Konzernabschlusses der Gesell-
schaft für das Geschäftsjahr 2022 ausgezahlte Jahresbonus sowie der im Geschäftsjahr 2022 ausgezahlte LTI 
für die Performance-Periode 2019 – 2021 ausgewiesen. Da sich die Gesellschaft mit der Auszahlung von 
Vergütungskomponenten nicht in Verzug befand, sind keine geschuldeten Vergütungen in den Tabellen 
ausgewiesen. 

Die in den Tabellen angegebenen relativen Anteile beziehen sich auf die im jeweiligen Geschäftsjahr 
„gewährten und geschuldeten“ Vergütungsbestandteile gemäß § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. Sie beziehen damit 
alle im jeweiligen Geschäftsjahr faktisch zugeflossenen Leistungen ein, unabhängig davon, für welches 
Geschäftsjahr sie den Mitgliedern des Vorstands zugeflossen sind. Die hier angegebenen relativen Anteile 
sind daher nicht mit den jeweiligen relativen Anteilen der festen und variablen Vergütungsbestandteile an 
der Gesamtvergütung in der Beschreibung des Vergütungssystems gemäß § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG 
vergleichbar. Die im Vergütungssystem angegebenen Anteile beziehen sich auf die jeweiligen Zielwerte, die 
für das jeweilige Geschäftsjahr zugesagt werden, unabhängig von dem Zeitpunkt, in dem der jeweilige Ver-
gütungsbestandteil ausgezahlt wird. 
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Der Versorgungsaufwand wird als Dienstzeitaufwand gemäß IAS 19 angegeben. Der Dienstzeitaufwand 
gemäß IAS 19 ist keine „gewährte oder geschuldete“ Vergütung im Sinn von § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG, da er 
dem Vorstandsmitglied im Berichtsjahr nicht faktisch zufließt. 

Die Maximalvergütung entspricht der Maximalvergütung im Sinne von § 87a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 AktG 
gemäß dem vom Aufsichtsrat beschlossenen und von der Hauptversammlung gebilligten Vergütungs-
system. Zusätzlich zur Maximalvergütung ist – wie in der Vergangenheit – mit den Vorstandsmitgliedern 
eine Beschränkung der Barvergütung vereinbart, die das für das jeweilige Geschäftsjahr ausgezahlte Grund-
gehalt, den für das jeweilige Geschäftsjahr gewährten und im Folgejahr ausgezahlten Jahresbonus, den im 
jeweiligen Geschäftsjahr ausgezahlten Performance-Share-Plan, dessen Performance-Periode unmittelbar 
vor dem jeweiligen Geschäftsjahr endet, sowie eine etwaige für das jeweilige Geschäftsjahr gewährte 
Sonderzahlung umfasst. 

Zudem enthalten die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder, die neu abgeschlossen oder verlängert 
wurden, seit der Aufsichtsrat am 14. Dezember 2020 das neue Vergütungssystem für die Mitglieder des 
Vorstands beschlossen hat, die in diesem Vergütungssystem vorgesehenen Malus- und Clawback-
Regelungen. Der Dienstvertrag des zum Zeitpunkt des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 
2020 bereits bestellten Vorstandsmitglieds Herr Duesmann enthält entsprechend keine Malus- und 
Clawback-Regelungen; auch der Dienstvertrag von Frau Werner, der am 31. Januar 2022 endete, enthielt 
keine Malus- und Clawback-Regelung. Für Herrn Blume gelten die Malus- und Clawback-Regelungen ab der 
Neubestellung, das heißt ab 1. September 2022. Von den bestehenden Malus- und Clawback-Regelungen hat 
die Volkswagen AG im Geschäftsjahr 2022 keinen Gebrauch gemacht. 

O L I V E R  B L U M E  

Vorsitzender (seit 1. September 2022), 
Markengruppe Sport & Luxury, 

Vorsitzender des Vorstands der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 1.691.666,64 26,4

Nebenleistungen  186.181,00 2,9

Summe 1.877.847,64 29,3

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 3.138.685,00 49,0

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 1.392.871,72 21,7

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 6.409.404,36 100,0

Versorgungsaufwendungen 977.063,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 7.386.467,36 x

Maximalvergütung 8.666.666,67 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x
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M UR A T  A K S E L 

Einkauf (bis 31. August 2022) 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 946.666,64 36,6

Nebenleistungen  166.201,00 6,4

Summe 1.112.867,64 43,0

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 1.473.079,31 57,0

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 2.585.946,95 100,0

Versorgungsaufwendungen 709.917,51 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 3.295.864,46 x

Maximalvergütung 4.666.666,67 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x

A R N O A N T L I T Z  

Finanzen, IT 
(IT bis 31. Januar 2022) 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 1.420.000,00 37,2

Nebenleistungen  180.689,00 4,7

Summe 1.600.689,00 42,0

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 2.212.650,00 58,0

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 3.813.339,00 100,0

Versorgungsaufwendungen 1.008.397,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 4.821.736,00 x

Maximalvergütung 7.000.000,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x
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  R A L F  B R A N D S T Ä T T E R  

  Volkswagen Pkw (bis 30. Juni 2022) 
Vorsitzender des Vorstands der Marke Volkswagen Pkw  

(bis 30. Juni 2022) 
China (seit 1. August 2022) 

Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen (China) 
Investment Co., Ltd. (seit 1. August 2022) 

  2022 

  € %
   

Feste Vergütungsbestandteile   

Grundgehalt   

Volkswagen 887.499,98 21,9

VCIC1 532.499,99 13,1

Nebenleistungen    

Volkswagen 115.363,00 2,8

VCIC2 311.601,00 7,7

Summe 1.846.963,96 45,5

Variable Vergütungsbestandteile   

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus   

Volkswagen 1.382.906,25 34,1

VCIC1 829.743,75 20,4

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI)   

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges   

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 4.059.613,96 100,0

    

Versorgungsaufwendungen 696.524,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 4.756.137,96 x

Maximalvergütung 7.000.000,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x

1 Herr Brandstätter erhält von der Volkswagen (China) Investment Company Limited (VCIC) 90 % der Vergütung eines ordentlichen Vorstandsmitglieds der 
Volkswagen AG für seine Tätigkeit als CEO der VCIC. Herr Brandstätter wird von der VCIC so gestellt, als würde er seine Vergütung von der Volkswagen AG in 
Deutschland beziehen. Diese Beträge werden hier ausgewiesen. Der tatsächliche Bruttoaufwand der VCIC kann aufgrund des chinesischen Steuerrechts 
abweichen. 

2 In den von der VCIC ausgewiesenen Nebenleistungen sind insbesondere solche Leistungen der VCIC enthalten, die aufgrund der Entsendung nach China 
entstanden sind (zum Beispiel Housing, Flugkosten). Entsendungsspezifische Nebenleistungen werden nicht gegen die von der VCIC gewährte Neben-
leistungspauschale gerechnet. 
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H E R B E R T  D I E S S 

Vorsitzender (bis 31. August 2022), 
Markengruppe Volumen (bis 31. August 2022), 

China (bis 31. Juli 2022) 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 1.490.000,00 21,8

Nebenleistungen  166.201,00 2,4

Summe 1.656.201,00 24,2

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 1.158.419,71 17,0

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 4.018.246,96 58,8

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 6.832.867,67 100,0

Versorgungsaufwendungen 1.069.163,33 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 7.902.031,00 x

Maximalvergütung 8.000.000,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x

M A N F R E D  D Ö S S 1  

Integrität und Recht (seit 1. Februar 2022) 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 976.250,00 37,3

Nebenleistungen  120.892,00 4,6

Summe 1.097.142,00 41,9

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 1.521.196,88 58,1

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 2.618.338,88 100,0

Versorgungsaufwendungen 665.163,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 3.283.501,88 x

Maximalvergütung 4.812.500,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x

1 Herr Döss erhält eine Vergütung in Höhe von 75 % der Vergütung eines ordentlichen Vorstandsmitglieds der Volkswagen AG. 
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M A R K U S  D UE SM A N N  

Markengruppe Premium, 
Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 1.420.000,00 37,1

Nebenleistungen  197.300,00 5,2

Summe 1.617.300,00 42,2

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 2.212.650,00 57,8

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges –

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 1 3.829.950,00 100,0

Versorgungsaufwendungen 993.152,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 4.823.102,00 x

Maximalvergütung 7.000.000,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x

1 Herr Duesmann hat von der FC Bayern München AG für die Wahrnehmung eines Aufsichtsratsmandats eine Vergütung in Höhe von 99.860 € erhalten. Diese 
Vergütung wurde auf die ausgewiesene, von der Volkswagen AG gewährte variable Vergütung für das Geschäftsjahr 2022 in voller Höhe angerechnet. 

G UN N A R  K I L I A N  

Personal und Truck & Bus 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 1.420.000,00 25,0

Nebenleistungen  182.139,00 3,2

Summe 1.602.139,00 28,2

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 1.247.128,28 21,9

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 2.832.871,72 49,9

Sonstiges –

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 5.682.139,00 100,0

Versorgungsaufwendungen 1.137.688,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 6.819.827,00 x

Maximalvergütung 7.000.000,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x
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T H OM A S  SC H Ä F E R  

Markengruppe Volumen (seit 1. September 2022) 
Vorsitzender des Vorstands der Marke Volkswagen Pkw  

(seit 1. Juli 2022) 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 709.999,98 37,2

Nebenleistungen  91.089,00 4,8

Summe 801.088,98 42,0

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 1.106.325,00 58,0

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 1.907.413,98 100,0

Versorgungsaufwendungen 388.544,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 2.295.957,98 x

Maximalvergütung 3.500.000,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x

T H OM A S  SC H M A L L- V O N  W E S T E R H O LT  

Technik, 
Vorsitzender des Vorstands der  

Volkswagen Group Components 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 1.420.000,00 37,2

Nebenleistungen  182.040,00 4,8

Summe 1.602.040,00 42,0

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 2.212.650,00 58,0

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 3.814.690,00 100,0

Versorgungsaufwendungen 885.829,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 4.700.519,00 x

Maximalvergütung 7.000.000,00 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x
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  H A U K E  ST A R S 

  IT (seit 1. Februar 2022) 

  2022 

  € %
   

Feste Vergütungsbestandteile   

Grundgehalt 1.301.666,63 37,2

Nebenleistungen  166.031,00 4,7

Summe 1.467.697,63 42,0

Variable Vergütungsbestandteile   

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 2.028.262,50 58,0

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI)   

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges   

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 3.495.960,13 100,0

    

Versorgungsaufwendungen 542.174,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 4.038.134,13 x

Maximalvergütung 6.416.666,67 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x

 
   

   

  H I L T R UD  D OR OT H E A  W E R N E R  

  Integrität und Recht (bis 31. Januar 2022) 

  2022 

  € %
   

Feste Vergütungsbestandteile   

Grundgehalt 118.333,33 25,1

Nebenleistungen  30.328,00 6,4

Summe 148.661,33 31,5

Variable Vergütungsbestandteile   

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 86.768,36 18,4

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI)   

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 236.072,64 50,1

Sonstiges  –

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 471.502,33 100,0

    

Versorgungsaufwendungen 111.831,00 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 583.333,33 x

Maximalvergütung 583.333,33 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x
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H I LD E G A R D  W O R T M A N N  

Vertrieb (1. Februar – 31. August 2022) 

2022 

€ %

Feste Vergütungsbestandteile 

Grundgehalt 828.333,31 36,2

Nebenleistungen  172.870,00 7,6

Summe 1.001.203,31 43,8

Variable Vergütungsbestandteile 

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 1.285.155,62 56,2

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI) 

LTI (Performance-Share-Plan) 2019 – 2021 – –

Sonstiges 

Sonderzahlungen – –

Sonderleistungen an neu eingetretene Vorstandsmitglieder – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 2.286.358,93 100,0

Versorgungsaufwendungen 291.581,90 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 2.577.940,82 x

Maximalvergütung 4.083.333,33 x

Rückforderung gem. § 162 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AktG – x
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2.2 Erläuterung 
2.2.1 Leistungskriterien der variablen Vergütung 
a) Leistungskriterien Jahresbonus 
aa) Finanzielle Teilziele 
Die folgenden Übersichten zeigen, welche Werte der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 für die 
Schwellenwerte, Zielwerte und Maximalwerte für die finanziellen Teilziele Operatives Ergebnis inklusive 
chinesische Joint Ventures (anteilig) und operative Umsatzrendite (RoS) festgelegt hat und welche Ist-Werte 
beziehungsweise welche Zielerreichungen in Prozent im Geschäftsjahr 2022 erzielt wurden. 

KOMPON ENTE 1: OPERATIVES ERGEBNIS INKLUSIVE CHIN ESISCH E JOINT VENTURES (ANTEILIG) 
  

  

Mrd. € 2022
  

Maximalwert 25,0

Zielwert 100 %-Niveau 17,0

Schwellenwert 9,0

Ist-Wert 25,4

Zielerreichung (in %) 150

KOMPON ENTE 2: OPERATIVE UMSATZRENDITE 
  

  

% 2022
  

Maximalwert 8,0

Zielwert 100 %-Niveau 6,0

Schwellenwert 4,0

Ist-Wert 7,9

Zielerreichung (in %) 148
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bb) ESG-Faktor 
Die folgende Übersicht zeigt, welche Werte der Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 für die Teilziele 
Umwelt (Dekarbonisierungsindex) und Soziales (Stimmungs- und Diversity-Index) als Mindestwerte, Ziel-
werte und Maximalwerte festgelegt hat und welche Ist-Werte beziehungsweise welche Zielerreichungen im 
Geschäftsjahr 2022 erzielt wurden. Der Dekarbonisierungsindex bemisst sich nach den Emissionen von 
CO2 und CO2-Äquivalenten der Pkw und leichte Nutzfahrzeuge produzierenden Marken während des 
gesamten Lebenszyklus und zeigt den Fortschritt hinsichtlich der Verbesserung unserer CO2-Bilanz. Der 
Stimmungsindex ist eine wesentliche Kenngröße des Stimmungsbarometers – einer Mitarbeiterbefragung, 
mit der das Unternehmen regelmäßig die Zufriedenheit der Beschäftigten erhebt. Mit dem Diversity-Index 
wird weltweit die Entwicklung des Anteils von Frauen im Management sowie die Internationalisierung im 
Top-Management erhoben. Die Kennzahl setzt Anreize für eine vorbildliche Führungs- und Unterneh-
menskultur. Durch den Governance-Faktor bringt der Aufsichtsrat seine Zufriedenheit mit dem erwarteten 
und tatsächlichen Verhalten des Vorstands hinsichtlich der Kriterien Integrität und Compliance zum Aus-
druck. Der Governance-Faktor soll im Regelfall bei 1,0 liegen und nur bei besonderen Vorkommnissen nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf 0,9 gesenkt oder auf 1,1 angehoben werden. Für das Geschäftsjahr 2022 hat 
der Aufsichtsrat den Governance-Faktor unter Berücksichtigung und Bewertung der kollektiven Leistung 
des Vorstands insgesamt und der Leistungen der einzelnen Vorstandsmitglieder für alle Vorstandsmit-
glieder auf den Regelwert 1,0 festgelegt. 

U M W E LT  S O Z I A L E S 

Dekarbonisierungsindex1 Stimmungsindex Diversity-Index

in tCO2e/Fahrzeug 2022 in Punkten 2022 2022

Maximalwert 42,7 Maximalwert 82,2 136,0

Zielwert 100 %-Niveau 43,1 Zielwert 100 %-Niveau 78,2 131,0

Mindestwert 47,7 Mindestwert 74,2 126,0

Ist-Wert 44,6 Ist-Wert 82,4 140

Zielerreichung (Faktor) 0,9 Zielerreichung (Faktor) 1,3 1,3

1 Im Geschäftsjahr 2022 hat sich die Methodik des Dekarbonisierungsindex, wie er im Lagebericht 2022 und im Nachhaltigkeitsbericht 2022 ausgewiesen 
wird, verändert. Für die Vorstandsvergütung wird der Dekarbonisierungsindex abweichend davon nach derjenigen Methodik herangezogen, die der 
Festlegung der Zielwerte durch den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2022 zugrunde lag. 
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b) Leistungskriterien Langzeitbonus (LTI) 
Der vierjährige Performance-Share-Plan gilt ab dem 1. Januar 2021 für alle Vorstandsmitglieder, deren 
Dienstverträge ab dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2020 neu abgeschlossen oder 
verlängert werden. Für die zum Zeitpunkt des Beschlusses des Aufsichtsrats vom 14. Dezember 2020 bereits 
bestellten Vorstandsmitglieder gilt – bis zu einer etwaigen Vertragsverlängerung – weiterhin eine  
dreijährige Performance-Periode. Dies betrifft Frau Werner und Herrn Duesmann. Für Herrn Blume gilt für 
das Geschäftsjahr 2022 der vierjährige Performance-Share-Plan zeitanteilig ab dem 1. September 2022. 

 
aa) Angaben zu den Performance Shares 
       

       
  P E R F OR M A N C E -

P E R I OD E  
2 0 1 9  –  2 0 2 1  

P E R F OR M A N C E -
P E R I OD E  

2 0 2 0  –  2 0 2 2  

P E R F OR M A N C E -
P E R I OD E  

2 0 2 1  –  2 0 2 3  

P E R F OR M A N C E -
P E R I OD E  

2 0 2 1  –  2 0 2 4  

P E R F OR M A N C E -
P E R I OD E  

2 0 2 2  –  2 0 2 4  

P E R F OR M A N C E -
P E R I OD E  

2 0 2 2  –  2 0 2 5  

€ 

Anzahl zugeteilte 
Performance Shares 

im Gewährungs-
zeitpunkt

Anzahl zugeteilte 
Performance Shares 

im Gewährungs-
zeitpunkt 

Anzahl zugeteilte
Performance Shares

im Gewährungs-
zeitpunkt

Anzahl zugeteilte 
Performance Shares 

im Gewährungs-
zeitpunkt

Anzahl zugeteilte 
Performance Shares 

im Gewährungs-
zeitpunkt

Anzahl zugeteilte 
Performance Shares 

im Gewährungs-
zeitpunkt

        
 

Oliver Blume 12.238 10.144 12.069 – 6.828 7.264
Murat Aksel (bis 31. August 2022) – – – 12.069 – 10.242
Arno Antlitz – – – 9.052 – 10.242
Ralf Brandstätter  
(seit 1. Januar 2022) – – – – – 10.242
Herbert Diess  
(bis 31. August 2022) 26.040 21.585 13.368 12.313 – 21.792
Manfred Döss  
(seit 1. Februar 2022) – – – – – 7.041
Markus Duesmann – 7.608 12.069 – 10.242 –
Gunnar Kilian 12.238 10.144 11.342 727 – 10.242
Thomas Schäfer (seit 1. Juli 2022) – – – – – 5.121
Thomas Schmall-von Westerholt  
(seit 01.01.2021) – – – 12.069 – 10.242
Hauke Stars (seit 1. Februar 2022) – – – – – 9.388
Hiltrud Dorothea Werner  
(bis 31. Januar 2022) 12.238 10.144 12.069 – 853 –
Hildegard Wortmann  
(1. Februar – 31. August 2022) – – – – – 9.388
Summe 62.754 59.625 60.917 46.230 17.923 111.204 
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bb) EPS-Werte 
Die folgende Übersicht zeigt, welchen Mindestwert, Zielwert und Maximalwert der Aufsichtsrat zu Beginn 
der Performance-Periode für den Performance-Share-Plan 2019 – 2021 festgelegt hat, der im Geschäftsjahr 
2022 zur Auszahlung kam, und welcher Ist-Wert beziehungsweise welche Zielerreichung in Prozent erzielt 
wurde. 

PERFORMANCE-PERIODE 2019 –  2021 

€ 2019 2020 2021

Maximalwert 30,0 30,0 30,0

Zielwert 100 %-Niveau 20,0 20,0 20,0

Mindestwert 10,0 10,0 10,0

Ist-Wert 26,66 16,66 29,65

Zielerreichung (in %) 133 83 148

Die nachfolgenden Übersichten zeigen, welche Mindestwerte, Zielwerte und Maximalwerte der Aufsichtsrat 
zu Beginn der jeweiligen Performance-Perioden 2020 – 2022, 2021 – 2023 beziehungsweise 2021 – 2024 und 
2022 – 2024 beziehungsweise 2022 – 2025 festgelegt hat und welche Ist-Werte beziehungsweise welche Ziel-
erreichungen in Prozent für einzelne Jahre des Bemessungszeitraums bis einschließlich 2022 bereits erzielt 
wurden. Die Performance-Share-Pläne der Performance-Perioden 2020 – 2022, 2021 – 2023 beziehungsweise 
2021 – 2024 und 2022 – 2024 beziehungsweise 2022 – 2025 waren im Geschäftsjahr 2022 noch nicht fällig 
und wurden noch nicht ausgezahlt; sie stellen daher keine im Geschäftsjahr 2022 gewährte oder 
geschuldete Vergütung dar. 

PERFORMANCE-PERIODE 2020 –  2022 

€ 2020 2021 2022

Maximalwert 30,0 30,0 30,0

Zielwert 100 %-Niveau 20,0 20,0 20,0

Mindestwert 10,0 10,0 10,0

Ist-Wert 16,66 29,65 29,69

Zielerreichung (in %) 83 148 148

PERFORMANCE-PERIODE 2021 –  2023 

€ 2021 2022

Maximalwert 30,0 30,0

Zielwert 100 %-Niveau 20,0 20,0

Mindestwert 10,0 10,0

Ist-Wert 29,65 29,69

Zielerreichung (in %) 148 148
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PERFORMANCE-PERIODE 2021 –  2024 

€ 2021 2022

Maximalwert 30,0 30,0

Zielwert 100 %-Niveau 20,0 20,0

Mindestwert 10,0 10,0

Ist-Wert 29,65 29,69

Zielerreichung (in %) 148 148

PERFORMANCE-PERIODE 2022 –  2024 

€ 2022

Maximalwert 30,0

Zielwert 100 %-Niveau 20,0

Mindestwert 10,0

Ist-Wert 29,69

Zielerreichung (in %) 148

PERFORMANCE-PERIODE 2022 –  2025 

€ 2022

Maximalwert 30,0

Zielwert 100 %-Niveau 20,0

Mindestwert 10,0

Ist-Wert 29,69

Zielerreichung (in %) 148

cc) Referenzkurse/Dividendenäquivalent der Performance-Periode 
Der für die Performance-Periode 2019 – 2021 maßgebliche Anfangs-Referenzkurs, der Schluss-Referenzkurs
sowie das Dividendenäquivalent sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

P E R F OR M A N C E -
P E R I OD E  

2019 – 2021

Anfangs-Referenzkurs 147,08

Schluss-Referenzkurs 175,75

Dividendenäquivalent 

2019 4,86

2020 4,86

2021 4,86
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Die nachfolgende Übersicht zeigt für die noch nicht fälligen und noch nicht ausgezahlten Performance-
Share-Pläne der jeweiligen Performance-Perioden 2020 – 2022, 2021 – 2023 beziehungsweise 2021 – 2024 
und 2022 – 2024 beziehungsweise 2022 – 2025 den Anfangs-Referenzkurs, den Schlussreferenzkurs sowie 
das Dividendenäquivalent. 

P E R F OR M A N C E - P E R I OD E  

2020 – 2022 2021 – 2023 2021 – 2024 2022 – 2024 2022 – 2025

Anfangs-Referenzkurs 177,44 149,14 149,14 175,75 175,75

Schluss-Referenzkurs 131,74 – 1 – 1 – 1 – 1

Dividendenäquivalent 

2020 4,86 – – – –

2021 4,86 4,86 4,86 – –

2022 7,56 7,56 7,56 7,56 7,56 

1 Wird am Ende der Performance-Periode ermittelt. 

dd) Abschlagszahlungen
In der Einführungsphase des Performance-Share-Plans erhielten die Vorstandsmitglieder Abschlagszahlun-
gen in Höhe von 80 % ihres Zielbetrags. Herr Blume erhielt eine entsprechende Abschlagszahlung für die
Performance-Periode 2019 bis 2021. Die Abschlagszahlung wurde nach dem ersten Jahr der Performance-
Periode geleistet. Nach Ablauf der dreijährigen Performance-Periode erfolgte im Jahr 2022 eine Verrech-
nung auf Basis der tatsächlichen Zielerreichung.

2.2.2 Übereinstimmung mit dem Vergütungssystem 
Die den Vorstandsmitgliedern im Geschäftsjahr 2022 gewährte und geschuldete Vergütung entspricht den 
Vorgaben des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands. Im Geschäftsjahr 2022 wurde nicht vom 
geltenden Vergütungssystem abgewichen. Die Auszahlungen aus dem Jahresbonus und dem Performance-
Share-Plan waren nicht aufgrund einer Überschreitung der jeweiligen Maximalwerte der einzelnen 
Vergütungsbestandteile zu kürzen, da 180 % des Zielbetrags des Jahresbonus beziehungsweise 200 % des 
Zielbetrags des Performance-Share-Plans nicht überschritten wurden. Insgesamt hat die den Vorstands-
mitgliedern im Geschäftsjahr 2022 gewährte und geschuldete Vergütung die im Vergütungssystem vor-
gesehene Maximalvergütung nicht überschritten. Die Vorstandsmitglieder Herr Diess, Frau Werner und 
Herr Kilian hätten im Geschäftsjahr 2022 aufgrund des für das Geschäftsjahr 2022 ausgezahlten Grund-
gehalts, des für das Geschäftsjahr 2022 gewährten und zu Beginn des Geschäftsjahres 2023 ausgezahlten 
Jahresbonus sowie des im Geschäftsjahr 2022 ausgezahlten Performance-Share-Plans für die Performance-
Periode 2019 bis 2021 insgesamt eine Barvergütung oberhalb des jeweils vereinbarten Barvergütungs-Caps 
in Höhe von 10,0 Mio. € (Herr Diess), 5,5 Mio. € (Herr Kilian) beziehungsweise anteilig 458.333,33 € (Frau 
Werner) erhalten. Vor diesem Hintergrund wurde der Auszahlungsbetrag aus dem Jahresbonus um den 
übersteigenden Betrag von 3.253.125,44 € im Fall von Herrn Diess und 965.521,72 € im Fall von Herrn Kilian 
gekürzt. Für Frau Werner wurde zudem die für das Geschäftsjahr 2022 vereinbarte (anteilige) Maximal-
vergütung in Höhe von 583.333,33 € überschritten. Vor diesem Hintergrund wurde der Jahresbonus  
von Frau Werner um insgesamt 97.619,14 € gekürzt. In den Tabellen „Gewährte und geschuldete Ver-
gütung“ werden für Herrn Diess, Frau Werner und Herrn Kilian daher die gekürzten Beträge des Jahres-
bonus ausgewiesen. 

Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat die Bestellung von Herrn Blume im Geschäftsjahr 2022 verlän-
gert und Herrn Blume mit Wirkung ab dem Beginn des 1. September 2022 zum Vorstandsvorsitzenden 
ernannt. In diesem Zusammenhang wurde mit Wirkung ab dem 1. September 2022 ein neuer Dienstvertrag 
geschlossen, dessen Konditionen dem ab dem 1. Januar 2021 geltenden Vergütungssystem für die Mitglie-
der des Vorstands der Volkswagen AG entsprechen. Damit gilt für Herrn Blume ab dem 1. September 2022 
ein vierjähriger Performance-Share-Plan; das heißt, für das Geschäftsjahr 2022 richtet sich der LTI anteilig 
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bis zum 31. August 2022 nach dem dreijährigen Performance-Share-Plan, ab dem 1. September 2022 dann 
nach dem vierjährigen Performance-Share-Plan. Auch die Malus- und Clawback-Regelungen finden erst ab 
dem 1. September 2022 Anwendung. Herr Blume ist zugleich Vorstandsvorsitzender der Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG hat Herrn Blume in Vorbereitung des am 29. September 2022 
vollzogenen Börsengangs einen IPO-Bonus zugesagt. Dieser IPO-Bonus ist als Share-Plan mit einer ein-, 
zwei- und dreijährigen Laufzeit jeweils ab dem Zeitpunkt des Börsengangs ausgestaltet. Herrn Blume 
wurden im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 19.290 virtuelle Vorzugsaktien an der Dr. Ing h.c. F. Porsche AG 
zugeteilt, die auf drei Tranchen zu je 6.430 virtuellen Vorzugsaktien aufgeteilt wurden. Über eine etwaige 
gewährte und geschuldete Vergütung aus diesem IPO-Bonus wird im Vergütungsbericht desjenigen 
Geschäftsjahres berichtet, in dem Herrn Blume die jeweilige Tranche ausgezahlt wird. Die Volkswagen AG 
hat dieser Vergütung der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG als Drittvergütung zugestimmt.  

PENSION EN DES VORSTANDS 2022 NACH IAS 19 

€ Barwert
Versorgungsaufwendungen 

im Geschäftsjahr 2022

Oliver Blume 2.938.205,00 977.063,00

Murat Aksel (bis 31. August 2022) – 709.917,51

Arno Antlitz 1.098.569,00 1.008.397,00

Ralf Brandstätter (seit 1. Januar 2022) 696.524,00 696.524,00

Herbert Diess (bis 31. August 2022) – 1.069.163,33

Manfred Döss (seit 1. Februar 2022) 665.163,00 665.163,00

Markus Duesmann 1.568.879,00 993.152,00

Gunnar Kilian 2.826.340,00 1.137.688,00

Thomas Schäfer (seit 1. Juli 2022) 388.544,00 388.544,00

Thomas Schmall-von Westerholt 1.308.975,00 885.829,00

Hauke Stars (seit 1. Februar 2022) 542.174,00 542.174,00

Hiltrud Dorothea Werner (bis 31. Januar 2022) – 111.831,00

Hildegard Wortmann (1. Februar – 31. August 2022) – 291.581,90

Summe 12.033.373,00 9.477.027,74

2.2.3 Leistungen und Leistungszusagen im Zusammenhang mit der Beendigung 
a) Leistungen und Leistungszusagen an Vorstandsmitglieder für die vorzeitige Beendigung 
Das Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands und die Dienstverträge der Vorstandsmitglieder
sehen Entlassungsentschädigungen für den Fall des Widerrufs der Bestellung zum Mitglied des Vorstands
vor. Die Vorstandsmitglieder erhalten – außer bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, der die Gesellschaft
zur außerordentlichen Beendigung des Dienstvertrags berechtigt, sowie bei Widerruf der Bestellung wegen
grober Pflichtverletzung – eine Abfindung als Bruttobetrag in Höhe der Gesamtvergütung des abgelaufe-
nen Geschäftsjahres, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung zum Mitglied des Vor-
stands der Gesellschaft bis zum Ende der regulären Bestellungszeit, maximal für zwei Jahre. Eine etwaige
Sonderzahlung bleibt für die Berechnung außer Betracht. Bei einem Ausscheiden im Laufe des ersten
Geschäftsjahres der Bestellung wird für die Berechnung ausnahmsweise auf die voraussichtliche Gesamt-
vergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt. Die Abfindung wird in maximal 24 monatlichen Teil-
beträgen ab dem Zeitpunkt der Beendigung der Bestellung zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft gezahlt.
Vertragliche Vergütungen, die die Gesellschaft für die Zeit ab Beendigung der Bestellung bis zum Ende des
Dienstvertrags zahlt, werden auf die Abfindung angerechnet. Nimmt das Vorstandsmitglied nach Beendi-
gung der Bestellung eine andere Tätigkeit auf, verringert sich die Höhe der Abfindung um die Höhe der
Einkünfte aus der neuen Tätigkeit. Im Fall der Vereinbarung eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots
wird die Abfindung auf die Karenzentschädigung angerechnet.
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Den Mitgliedern des Vorstands sind auch für den Fall der vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit ein Ruhe-
gehalt beziehungsweise eine Hinterbliebenenversorgung und für die Dauer des Bezugs des Ruhegehalts die 
Nutzung von Dienstwagen zugesagt. 

Die Dienstverträge sehen entsprechend der Anregung G.14 DCGK 2022 keine Change of Control-Klausel 
vor. 

 
b) Leistungszusagen an Vorstandsmitglieder für die reguläre Beendigung der Tätigkeit 
Den Mitgliedern des Vorstands sind im Falle der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit ein Ruhegehalt ein-
schließlich einer Hinterbliebenenversorgung und für die Dauer des Bezugs des Ruhegehalts die Nutzung 
von Dienstwagen zugesagt. Die zugesagten Leistungen werden mit Vollendung des 65. Lebensjahres, im Fall 
von Herrn Blume, Herrn Diess, Herrn Kilian, Frau Werner mit Vollendung des 63. Lebensjahres, gezahlt 
beziehungsweise zur Verfügung gestellt.  

Die Vorstandsmitglieder haben eine beitragsorientierte Leistungszusage erhalten, die sich grundsätzlich 
nach einer auch für die Tarifmitarbeiter der Volkswagen AG geltenden Betriebsvereinbarung richtet und 
Alters-, Erwerbsminderungs- sowie Hinterbliebenenleistungen umfasst. Für jedes Jahr der Vorstandsbestel-
lung wird ein Versorgungsbeitrag in Höhe von 40 % des Grundgehalts, für Frau Werner und Herrn Diess 
noch in Höhe von 50 % des Grundgehalts, zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres in den Volkswagen 
Pension Trust e.V. eingebracht. Aus den jährlichen Versorgungsbeiträgen ergeben sich – nach Maßgabe der 
Regelungen, die auch für Tarifmitarbeiter Anwendung finden – Bausteine einer grundsätzlich lebenslangen 
Rentenzahlung. 

Die jeweiligen Rentenbausteine sind bei Einbringung in den Volkswagen Pension Trust e.V. unmittelbar 
unverfallbar. Anstelle der lebenslangen Rentenzahlung kann eine Kapitalleistung wahlweise als Einmal- 
oder als Ratenzahlung zum Zeitpunkt des Renteneintritts erfolgen. 

Im Geschäftsjahr 2022 sind keine Änderungen dieser Zusagen erfolgt. 
Die Übersicht auf der vorherigen Seite weist individualisiert für die Mitglieder des Vorstands im 

Geschäftsjahr 2022 die Pensionen aus, unterteilt in den Barwert und den von der Gesellschaft während des 
letzten Geschäftsjahres hierfür aufgewandten Betrag. 

 
c) Leistungen und Leistungszusagen an Vorstandsmitglieder, die im Geschäftsjahr 2022 ausgeschieden sind 
Im Geschäftsjahr 2022 sind Frau Werner, Herr Diess, Frau Wortmann und Herr Aksel ausgeschieden.  

Herr Diess war ursprünglich bis zum Ablauf des 24. Oktober 2025 zum Mitglied des Vorstands der Volks-
wagen AG bestellt und zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt. Die Volkswagen AG und Herr Diess haben 
das Vorstandsamt einvernehmlich vorzeitig zum Ablauf des 31. August 2022 beendet. Anlässlich der Been-
digung hat die Volkswagen AG mit Herrn Diess eine Beendigungsvereinbarung abgeschlossen. Gegenstand 
der Beendigungsvereinbarung war unter anderem der Fortbestand des Dienstvertrags bis zum Ablauf des 
regulären Beendigungszeitpunkts, also bis zum Ablauf des 24. Oktober 2025. Die Volkswagen AG hat Herrn 
Diess zugesagt, seine Vergütung bis zur Beendigung des Dienstvertrags weiterzuzahlen. Variable Ver-
gütungsbestandteile werden zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt ausgezahlt; eine vorzeitige Abrech-
nung und Auszahlung finden nicht statt. Für den Jahresbonus wird jeweils ein Governance-Faktor von 1,0 
zugrunde gelegt. Herr Diess hat Anspruch auf Nebenleistungen und steht der Volkswagen AG bis zur Been-
digung des Dienstvertrags als Berater zur Verfügung. Er erhält von der Volkswagen AG keine Abfindung im 
Sinne einer Einmalzahlung. 

Frau Wortmann war ursprünglich bis zum Ablauf des 31. Januar 2025 zum Mitglied des Vorstands 
bestellt. Die Volkswagen AG und Frau Wortmann haben das Vorstandsamt und den Dienstvertrag im 
Rahmen der Weiterentwicklung der Konzernsteuerung einvernehmlich zum Ablauf des 31. August 2022 
beendet. Frau Wortmann gehört seitdem der erweiterten Konzernleitung an. In diesem Zuge haben die 
Volkswagen AG und Frau Wortmann eine Aufhebungsvereinbarung abgeschlossen. Danach erhält Frau 
Wortmann für das Geschäftsjahr 2022 ihre Vergütung anteilig ausgezahlt. Variable Vergütungsbestandteile 
werden zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt ausgezahlt, eine vorzeitige Abrechnung und Auszahlung 
finden nicht statt. Zwischen Frau Wortmann und der Volkswagen AG besteht seit dem Beginn des 1. Sep-
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tember 2022 ein auf den 31. Januar 2025 befristetes Arbeitsverhältnis als Mitglied der erweiterten Konzern-
leitung; die vergütungsbezogenen Regelungen des Vorstandsdienstvertrags werden für die Laufzeit des 
Arbeitsvertrags aufrechterhalten. Die Bestellung von Frau Wortmann zum Mitglied des Vorstands der  
AUDI AG – derzeit bis zum Ablauf des 30. Juni 2027 – bleibt von ihrem Wechsel in die erweiterte Konzern-
leitung unberührt.  

Herr Aksel war ursprünglich bis zum Ablauf des 31. Dezember 2023 zum Mitglied des Vorstands bestellt. 
Die Volkswagen AG und Herr Aksel haben das Vorstandsamt und den Dienstvertrag im Rahmen der Weiter-
entwicklung der Konzernsteuerung einvernehmlich zum Ablauf des 31. August 2022 beendet. In diesem 
Zuge haben die Volkswagen AG und Herr Aksel eine Aufhebungsvereinbarung abgeschlossen. Danach 
erhält Herr Aksel für das Geschäftsjahr 2022 seine Vergütung anteilig ausgezahlt. Variable Vergütungs-
bestandteile werden zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt ausgezahlt; eine vorzeitige Abrechnung und 
Auszahlung finden nicht statt. Seit dem Beginn des 1. September 2022 bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2022 bestand zwischen Herrn Aksel und der Volkswagen AG ein Arbeitsverhältnis als Mitglied der erweiter-
ten Konzernleitung. Für diesen Zeitraum galten die vergütungsbezogenen Regelungen des Vorstands-
dienstvertrags fort. Herr Aksel übernahm zum 1. Januar 2023 im Vorstand der MAN Truck & Bus das 
Einkaufsressort. 

 
2.2.4 Keine Rückforderungen im Geschäftsjahr 2022 
Im Geschäftsjahr 2022 hat die Volkswagen AG keine variablen Vergütungsbestandteile von einzelnen Vor-
standsmitgliedern zurückgefordert. Bereits die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Rückforderung 
lagen nicht vor. 

IV. Vergütung früherer Vorstandsmitglieder 
Nach § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG ist auch über die früheren Vorstandsmitgliedern gewährte und geschuldete 
Vergütung zu berichten.  

1. Gewährte und geschuldete Vergütung im Geschäftsjahr 2022 (individualisiert) 
Die Pflicht, über die früheren Vorstandsmitgliedern gewährte und geschuldete Vergütung individualisiert 
zu berichten, erstreckt sich nach § 162 Abs. 5 Satz 2 AktG auf die Vergütung, die bis zum Ablauf von zehn 
Jahren nach dem Geschäftsjahr gewährt und geschuldet wird, in dem das frühere Vorstandsmitglied das 
zuletzt bei der Volkswagen AG ausgeübte Vorstands- oder Aufsichtsratsamt beendet hat. 

Die folgenden Tabellen weisen individuell für frühere Vorstandsmitglieder, die nach dem Geschäftsjahr 
2012 ausgeschieden sind, die im Geschäftsjahr 2022 gewährte und geschuldete Vergütung aus. Wie bei den 
amtierenden Vorstandsmitgliedern zählt auch bei den früheren Vorstandsmitgliedern der Anfang des 
Jahres 2023 für das Geschäftsjahr 2022 ausgezahlte Jahresbonus zu der im Geschäftsjahr 2022 gewährten 
Vergütung. 

 
2. Gewährte Gesamtvergütung an frühere Vorstandsmitglieder 
Über die Vergütung, die früheren Vorstandsmitgliedern im Jahr 2022 gewährt und geschuldet wurde, die 
ihr zuletzt bei der Volkswagen AG ausgeübtes Amt als Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglied bereits vor 
Beginn des Jahres 2013 beendet haben und denen danach eine im Geschäftsjahr 2022 gewährte und 
geschuldete Vergütung mehr als zehn Jahre nach ihrem Ausscheiden bei der Volkswagen AG gewährt und 
geschuldet wurde, ist nach § 162 Abs. 5 Satz 2 AktG nicht individualisiert zu berichten. Solchen früheren 
Vorstandsmitgliedern und ihren Hinterbliebenen wurden im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 9,2 Mio. € 
gewährt und geschuldet. Für diesen Personenkreis bestanden Verpflichtungen für Pensionen bewertet nach 
IAS 19 in Höhe von 91,6 Mio. €. 
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K A R LH E I N Z  B LE S S I N G  

2022 

€ %

Pensionszahlungen 183.327,72 6,1

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 6.339,00 0,2

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 2.832.871,72 93,7

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 3.022.538,44 100,0

H E R B E R T  D I E S S 1  

2022 

€ %

Pensionszahlungen – –

Grundgehalt 745.000,00 22,0

Nebenleistungen 59.525,00 1,8

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus 579.209,85 17,1

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 2.009.123,48 59,2

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 3.392.858,33 100,0

Versorgungsaufwendungen 534.581,67 x

Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 3.927.440,00 x

Maximalvergütung 4.000.000,00 x

1 Herr Diess war amtierendes Vorstandsmitglied bis 31. August 2022. Die Tabelle zeigt seine Vergütung im Geschäftsjahr 2022 nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand. 

F R A N C I S C O J A V I E R  G A R C I A  SA N Z  

2022 

€ %

Pensionszahlungen 729.600,00 37,7

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 24.882,00 1,3

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 1.180.236,33 61,0

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 1.934.718,33 100,0
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  J O C H E M  H E I Z M A N N  

  2022 

  € %
   

Pensionszahlungen 757.200,00 88,5

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 20.737,50 2,4

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 77.464,31 9,1

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 855.401,81 100,0

 
   

   

  C H R I S T I N E  H OH M A N N -D E N N H A R D T  

  2022 

  € %
   

Pensionszahlungen 108.201,36 74,9

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 36.258,00 25,1

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) – –

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 144.459,36 100,0

 
   

   

  M I C H A E L M A C H T  

  2022 

  € %
   

Pensionszahlungen 739.200,00 97,1

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 22.080,00 2,9

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) – –

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 761.280,00 100,0
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M A T T H I A S  M Ü L LE R  

2022 

€ %

Pensionszahlungen 1.135.200,00 15,8

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 15.464,50 0,2

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 6.027.370,44 84,0

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 7.178.034,94 100,0

H OR S T  N E U M A N N  

2022 

€ %

Pensionszahlungen 675.224,55 97,1

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 20.298,00 2,9

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) – –

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 695.522,55 100,0

L E I F  Ö S T L I N G  

2022 

€ %

Pensionszahlungen 246.287,16 100,0

Grundgehalt – –

Nebenleistungen – –

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) – –

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 246.287,16 100,0
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H A N S D I E T E R  P Ö T SC H  

2022 

€ %

Pensionszahlungen 834.000,00 96,6
Grundgehalt – –
Nebenleistungen 28.944,00 3,4
Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –
Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) – –
Entlassungsentschädigungen – –
Summe gewährte und geschuldete Vergütung 862.944,00 100,0

A N D R E A S R E N SC H LE R  

2022 

€ %

Pensionszahlungen 168.267,70 3,0
Grundgehalt – –
Nebenleistungen 51.574,00 0,9
Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –
Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 2.832.871,72 50,9
Entlassungsentschädigungen 2.518.126,50 45,2
Summe gewährte und geschuldete Vergütung 5.570.839,92 100,0

A B R A H A M  SC H O T  

2022 

€ %

Pensionszahlungen – –
Grundgehalt – –
Nebenleistungen – –
Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –
Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 2.832.871,72 100,0
Entlassungsentschädigungen – –
Summe gewährte und geschuldete Vergütung 2.832.871,72 100,0

R U PE R T  S T A D LE R  

2022 

€ %

Pensionszahlungen – –
Grundgehalt – –
Nebenleistungen 787,30 100,0
Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –
Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) – –
Entlassungsentschädigungen – –
Summe gewährte und geschuldete Vergütung 787,30 100,0
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  H I L T R UD  D OR OT H E A  W E R N E R 1  

  2022 

  € %
   

Pensionszahlungen – –
Grundgehalt – –
Nebenleistungen – –
Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –
Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 2.596.799,08 100,0
Entlassungsentschädigungen – –
Summe gewährte und geschuldete Vergütung 2.596.799,08 100,0
Versorgungsaufwendungen – x
Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen 2.596.799,08 x

1 Frau Werner war amtierendes Vorstandsmitglied bis 31. Januar 2022. Die Tabelle zeigt ihre Vergütung im Geschäftsjahr 2022 nach ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand. 

 
   

   

  M A R T I N  W I N T E R K O R N  

  2022 

  € %
   

Pensionszahlungen 1.208.400,00 97,7

Grundgehalt – –

Nebenleistungen 28.710,00 2,3

Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –

Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) – –

Entlassungsentschädigungen – –

Summe gewährte und geschuldete Vergütung 1.237.110,00 100,0

 
   

   
  F R A N K  W I T T E R  

  2022 

  € %
   

Pensionszahlungen 443.413,72 13,5
Grundgehalt – –
Nebenleistungen 10.480,61 0,3
Einjährige variable Vergütung/Jahresbonus – –
Mehrjährige variable Vergütung/Langzeitbonus (LTI, Performance-Share-Plan 2019 – 2021) 2.832.871,72 86,2
Entlassungsentschädigungen – –
Summe gewährte und geschuldete Vergütung   3.286.766,05 100,0
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V. Vergleichende Darstellung
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der prozentualen Veränderung der Vergütung der amtierenden
und früheren Vorstandsmitglieder mit der Ertragsentwicklung der Volkswagen AG und mit der
durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis gegenüber dem Vorjahr. Bei
Vorstandsmitgliedern wird die gewährte und geschuldete Vergütung des Berichtsjahres zu der des Vor-
jahres in Relation gesetzt.

Die Ertragsentwicklung wird dabei anhand des Jahresüberschusses beziehungsweise Jahresfehlbetrags 
der Volkswagen AG dargestellt. Die Vergütung der Vorstandsmitglieder basiert allerdings auf Konzern-
kennzahlen. Um noch aussagekräftiger darstellen zu können, wie sich die Vorstandsvergütung im Vergleich 
zur Ertragsentwicklung verändert hat, werden daher bei der Ertragsentwicklung zudem das Ergebnis nach 
Steuern, das Operative Ergebnis und die operative Umsatzrendite des Volkswagen Konzerns herangezogen, 
wie sie im Konzernabschluss ausgewiesen werden. Auf diese Weise werden nicht nur bei der Vorstands-
vergütung Konzernkennzahlen berücksichtigt, sondern auch bei der Ertragsentwicklung. Die bei der 
Ertragsentwicklung einbezogenen Konzernkennzahlen bilden ab, wie sich die vom Vorstand verantwortete 
Unternehmenstätigkeit insgesamt ausgewirkt hat. 

Für den Vergleich mit der Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer wird auf 
den im Anhang des Jahresabschlusses der Volkswagen AG ausgewiesenen Personalaufwand der Volks-
wagen AG, bereinigt um die Vergütung der Vorstandsmitglieder, abgestellt. Der so bereinigte Personal-
aufwand wird durch die Anzahl der Arbeitnehmer der Volkswagen AG auf Vollzeitäquivalenzbasis zum 
31. Dezember 2022, ohne Berücksichtigung der Vorstandsmitglieder, geteilt.

VI. Peer Group 
Die Höhe der Vergütung, des Gesamtvergütungs-Caps sowie der einzelnen Zielsetzungen werden vom Auf-
sichtsrat regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dazu führt der Aufsichtsrat unter anderem
einen vertikalen Vergleich mit den Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer der
Gesellschaft und einen horizontalen Vergleich mit den Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen von
Vorstandsmitgliedern anderer Unternehmen durch. Zur Beurteilung der Üblichkeit der konkreten Gesamt-
vergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu anderen Unternehmen zieht der Aufsichtsrat eine nach
seiner Einschätzung geeignete Vergleichsgruppe anderer Unternehmen (Peer Group) heran. Diese Peer
Group wird regelmäßig überprüft – zuletzt im Dezember 2022 – und gegebenenfalls angepasst. Die Peer
Group besteht derzeit aus folgenden Unternehmen: BMW, Mercedes-Benz Group, Ford, General Motors,
Stellantis, Nissan Motor Corporation, Toyota, BYD, Tesla (ohne Vorstandsvorsitzender), hp, IBM, Uber, SAP,
Samsung, General Electric, Siemens, Hitachi und Boeing. Die Unternehmen der Peer Group wurden so
ausgewählt, dass sie die strategischen Geschäftsfelder des Volkswagen Konzerns widerspiegeln. Die bis
einschließlich 2020 zugrunde gelegte Peer Group wurde nach Verabschiedung der Strategie „Together
2025“ überarbeitet und letztmalig angepasst. Um der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells des Kon-
zerns nach Auffassung des Aufsichtsrats angemessen Rechnung zu tragen, wurden neben den globalen
Automobilherstellern auch Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, speziell aus den Segmenten
Batterie/Elektro, IT/Software und Mobilitäts-Dienstleistungen in die Peer Group aufgenommen. Ergänzend
enthält die Vergleichsgruppe ausgewählte globale Industriekonzerne, die hinsichtlich Entwicklungsfokus,
Fertigungstiefe, globaler Ausrichtung und Komplexitätsgrad mit dem Volkswagen Konzern nach Auf-
fassung des Aufsichtsrats vergleichbar erscheinen. In dieser Zusammensetzung repräsentiert die
Vergleichsgruppe nach Auffassung des Aufsichtsrats das spezifische Wettbewerbsumfeld des Volkswagen
Konzerns auf dem Absatzmarkt wie auch auf dem Rekrutierungsmarkt für Top Executives.
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jährliche Veränderung in % 2022 gegenüber 20211 2021 gegenüber 20201

Vorstandsvergütung2 

Oliver Blume + 49,1 % + 74,8 %

Arno Antlitz + 28,8 % –

Ralf Brandstätter (seit 1. Januar 2022) – –

Markus Duesmann – 3,5 % – 56,6 %

Manfred Döss (seit 1. Februar 2022) – –

Gunnar Kilian + 6,6 % + 128,3 %

Thomas Schäfer (seit 1. Juli 2022) – –

Thomas Schmall-von Westerholt – 3,4 % –

Hauke Stars (seit 1. Februar 2022) – –

Murat Aksel (bis 31. August 2022) – 34,5 % –

Karlheinz Blessing + 346,3 % – 83,0 %

Herbert Diess (bis 31. August 2022)3 + 19,0 % + 40,1 %

Francisco Javier Garcia Sanz + 56,5 % – 43,8 %

Jochem Heizmann – 31,4 % – 50,7 %

Christine Hohmann-Dennhardt + 2,0 % + 2,7 %

Michael Macht – 1,4 % + 0,6 %

Matthias Müller + 408,4 % – 71,4 %

Horst Neumann + 0,3 % + 0,1 %

Leif Östling + 1,0 % + 1,0 %

Hans Dieter Pötsch + 2,5 % – 1,5 %

Andreas Renschler – 0,5 % – 0,2 %

Abraham Schot – –

Rupert Stadler – 99,8 % – 73,7 %

Hiltrud Dorothea Werner (bis 31. Januar 2022) – 46,0 % + 6,6 %

Martin Winterkorn + 2,3 % + 0,2 %

Frank Witter + 22,2 % – 34,5 %

Hildegard Wortmann (1. Februar – 31. August 2022) – –

Ertragsentwicklung 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag der Volkswagen AG + 208,8 % – 36,2 %

Ergebnis nach Steuern des Volkswagen Konzerns + 2,6 % + 74,8 %

Operatives Ergebnis des Volkswagen Konzerns + 14,8 % + 99,2 %

Operative Umsatzrendite des Volkswagen Konzerns + 2,6 % + 79,1 %

Belegschaft 

Arbeitnehmer der Volkswagen AG + 26,9 % + 9,2 %

1 Nach der Übergangsvorschrift des § 26j Abs. 2 Satz 2 EGAktG ist bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2025 lediglich die durchschnittliche Vergütung über den Zeitraum seit dem 
Geschäftsjahr 2020 in die vergleichende Betrachtung einzubeziehen und nicht die durchschnittliche Vergütung der letzten fünf Geschäftsjahre. 

2 „Gewährte und geschuldete“ Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. 
3 „Gewährte und geschuldete“ Vergütung für das gesamte Geschäftsjahr 2022 als amtierendes Vorstandsmitglied sowie nach Ausscheiden aus dem Vorstand. 
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B. VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS
I. Grundsätze der Aufsichtsratsvergütung
Als Ergebnis seiner turnusmäßigen Überprüfung der Aufsichtsratsvergütung schlug der Aufsichtsrat der
Hauptversammlung 2017 eine Neugestaltung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats vor. Die
Hauptversammlung am 10. Mai 2017 hat die vorgeschlagene Neugestaltung der Aufsichtsratsvergütung
mit 99,98 % der abgegebenen Stimmen beschlossen. Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats ist in
§ 17 der Satzung der Volkswagen Aktiengesellschaft geregelt. Der durch das ARUG II neugefasste § 113
Absatz 3 Aktiengesetz sieht vor, dass bei börsennotierten Gesellschaften die Hauptversammlung mindes-
tens alle vier Jahre über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen hat. Dabei ist auch
ein Beschluss zulässig, der die bestehende Vergütung bestätigt. Zudem sind dabei auch Angaben zum
System für die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats zu machen. Aufsichtsrat und Vorstand haben der
ordentlichen Hauptversammlung am 22. Juli 2021 die bestehende Vergütung für die Mitglieder des
Aufsichtsrats zur Bestätigung und das Vergütungssystem zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Haupt-
versammlung am 22. Juli 2021 hat mit 99,99 % der abgegebenen Stimmen die Vergütung bestätigt und das
Vergütungssystem beschlossen.

Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der Volkswagen AG besteht ausschließlich aus erfolgsunab-
hängigen Vergütungsbestandteilen. Die Vergütung für Aufsichtsratstätigkeiten bei Tochterunternehmen 
bestand bis zum 14. August 2022 teilweise aus erfolgsunabhängigen und teilweise aus erfolgsabhängigen 
Komponenten; seit dem 15. August 2022 besteht auch die Vergütung für Aufsichtsratstätigkeiten bei Toch-
terunternehmen ausschließlich aus erfolgsunabhängigen Komponenten. 

II. Überblick über die Vergütung
Die Mitglieder des Aufsichtsrats der Volkswagen AG erhalten je Geschäftsjahr eine feste Vergütung von
100.000 €. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält eine feste Vergütung von 300.000 €, sein Stellvertreter
erhält eine feste Vergütung von 200.000 €.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten zudem für ihre Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats 
pro Geschäftsjahr eine zusätzliche feste Vergütung von 50.000 € pro Ausschuss, sofern der Ausschuss min-
destens einmal im Jahr zur Erfüllung seiner Aufgaben getagt hat. Die Mitgliedschaften im Nominierungs- 
sowie im Vermittlungsausschuss gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG bleiben unberücksichtigt. Die Ausschuss-
vorsitzenden erhalten den doppelten, ihre Stellvertreter den eineinhalbfachen Betrag der vorstehend auf-
geführten Ausschussvergütung. Ausschusstätigkeiten werden für höchstens zwei Ausschüsse berücksich-
tigt, wobei bei Überschreiten dieser Höchstzahl die zwei höchstdotierten Funktionen maßgeblich sind. 
Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat beziehungsweise 
einem seiner Ausschüsse angehört haben, erhalten die Vergütung zeitanteilig. Eine auf die Vergütung etwa 
entfallene Umsatzsteuer erstattet die Gesellschaft. 

Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats und eines Ausschusses erhält das jeweilige Mitglied 
ein Sitzungsgeld von 1.000 €; bei mehreren Sitzungen am Tag wird das Sitzungsgeld nur einmal gezahlt. 

Die Vergütung und die Sitzungsgelder sind jeweils zahlbar nach Ende des Geschäftsjahres. 
Die Vergütung ermöglicht es, geeignete und qualifizierte Kandidaten für das Amt als Aufsichtsrats-

mitglied zu gewinnen. Dadurch trägt die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats dazu bei, dass der 
Aufsichtsrat insgesamt seine Aufgaben zur Überwachung und Beratung des Vorstands sachgerecht und 
kompetent wahrnehmen kann. Auch die Beschränkung auf eine Festvergütung trägt diesen Aufgaben des 
Aufsichtsrats Rechnung. Die Beschränkung setzt für die Aufsichtsratsmitglieder einen Anreiz, bei der 
Wahrnehmung ihrer Überwachungs- und Beratungsaufgaben die Geschäftsführung des Vorstands ange-
messen zu hinterfragen, ohne sich dabei vorrangig an der Entwicklung operativer Kennziffern zu orien-
tieren. 

Für den Zeitraum nach der Beendigung des Amts erhalten ausgeschiedene Mitglieder des Aufsichtsrats 
von der Volkswagen AG keine Vergütung mehr.  

Corporate Governance 
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III. Sonstiges
Die Volkswagen AG erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats die im Rahmen ihrer Tätigkeit entstehenden
Auslagen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats waren im Übrigen gemäß § 17 Abs. 7 Satz 2 der Satzung der
Volkswagen AG im Berichtsjahr in eine von der Gesellschaft in ihrem Interesse abgeschlossene Haftpflicht-
versicherung (D&O-Versicherung) einbezogen. Die Prämien für die D&O-Versicherung entrichtete die
Gesellschaft. Es bestand ein Selbstbehalt in Höhe von mindestens 10 % des Schadens bis mindestens zur
Höhe des Eineinhalbfachen der festen Vergütung des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds. Eine Selbst-
verpflichtung der Mitglieder des Aufsichtsrats zum Erwerb und Halten von Aktien an der Volkswagen AG
besteht nicht.

IV. Vergütung an Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2022
1. Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2022 
Die im Geschäftsjahr 2022 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Volkswagen AG sind in der
folgenden Tabelle aufgeführt.

2. Gewährte und geschuldete Vergütung 
Die folgende Tabelle zeigt die den einzelnen Aufsichtsratsmitgliedern individuell gewährte und geschuldete
Vergütung im Geschäftsjahr 2022. Dabei liegt dem Begriff „gewährte und geschuldete“ Vergütung dasselbe
Verständnis zugrunde wie auf Seite 6 dieses Vergütungsberichts erläutert. Die in der Tabelle ausgewiesene
Vergütung bildet daher die im Geschäftsjahr 2022 tatsächlich zugeflossenen Beträge ab.
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F E S T E  
V E R G ÜT UN G  

T Ä T I G K E I T  I N  
D E N  

A U S SC H Ü S S E N  
S I T Z UN G S -

G E L D E R  G E S A M T  

V E R G ÜT UN G E N  
A U S  A N D E R E N  

K O N Z E R N -
M A N D A T E N 1  

€ (%) 2022 2022 2022 2022 2022

Hans Dieter Pötsch 300.000,00 100.000,00 20.000,00 420.000,00 512.605,48
(71,4%) (23,8%) (4,8%)

Jörg Hofmann2 200.000,00 75.000,00 37.000,00 312.000,00 –
(64,1%) (24,0%) (11,9%)

Hussain Ali Al Abdulla (bis 12. Mai 2022) 36.164,38 – 5.000,00 41.164,38 –
(87,9%) (12,1%)

Hessa Sultan Al Jaber 100.000,00 – 11.000,00 111.000,00 –
(90,1%) (9,9%)

Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud (seit 12. Mai 2022) 63.835,62 41.917,81 8.000,00 113.753,43 –
(56,1%) (36,8%) (7,0%)

Bernd Althusmann (bis 8. November 2022)3 85.479,45 – 11.000,00 96.479,45 –
(88,6%) (11,4%)

Harald Buck (seit 4. Oktober 2022)2 24.109,59 – 3.000,00 27.109,59 175.936,73
(88,9%) (11,1%)

Matías Carnero Sojo4 – – – – –

Daniela Cavallo2 100.000,00 97.876,71 39.000,00 236.876,71 137.671,23
(42,2%) (41,3%) (16,5%)

Hans-Peter Fischer (bis 12. Mai 2022)2 36.164,38 – 5.000,00 41.164,38 –
(87,9%) (12,1%)

Julia Willie Hamburg (seit 8. November 2022)3 14.520,55 – 2.000,00 16.520,55 –
(87,9%) (12,1%)

Marianne Heiß 100.000,00 50.000,00 19.000,00 169.000,00 75.000,00
(59,2%) (29,6%) (11,2%)

Arno Homburg (seit 12. Mai 2022)2 63.835,62 – 11.000,00 74.835,62 –
(85,3%) (14,7%)

Ulrike Jakob (bis 12. Mai 2022)2 36.164,38 – 5.000,00 41.164,38 –
(87,9%) (12,1%)

Louise Kiesling (bis 9. Dezember 2022) 93.972,60 – 8.000,00 101.972,60 –
(92,2%) (7,8%)

Simone Mahler (seit 12. Mai 2022)2 63.835,62 – 11.000,00 74.835,62 –
(85,3%) (14,7%)

Peter Mosch2 100.000,00 77.123,29 37.000,00 214.123,29 186.250,00
(46,7%) (36,0%) (17,3%)

Bertina Murkovic (bis 12. Mai 2022)2 36.164,38 18.082,19 14.000,00 68.246,57 –
(53,0%) (26,5%) (20,5%)

Daniela Nowak (seit 12. Mai 2022)2 63.835,62 – 11.000,00 74.835,62 –
(85,3%) (14,7%)

Hans Michel Piëch 100.000,00 50.000,00 20.000,00 170.000,00 206.105,48
(58,8%) (29,4%) (11,8%)

Ferdinand Oliver Porsche 100.000,00 79.041,10 14.000,00 193.041,10 204.804,11
(51,8%) (40,9%) (7,3%)

Wolfgang Porsche 100.000,00 50.000,00 20.000,00 170.000,00 300.680,83
(58,8%) (29,4%) (11,8%)

Jens Rothe2 100.000,00 52.876,71 28.000,00 180.876,71 –
(55,3%) (29,2%) (15,5%)

Conny Schönhardt2 100.000,00 50.000,00 19.000,00 169.000,00 –
(59,2%) (29,6%) (11,2%)

Stephan Weil3 100.000,00 50.000,00 35.000,00 185.000,00 –
(54,1%) (27,0%) (18,9%)

Werner Weresch (bis 30. September 2022)2 74.794,52 – 9.000,00 83.794,52 84.528,76
(89,3%) (10,7%)

Summe 2.192.876,71 791.917,81 402.000,00 3.386.794,52 1.883.582,62 

1 Die Vergütung aus anderen Konzernmandaten enthält für folgende Mitglieder des Aufsichtsrats eine variable Vergütung: Hans Dieter Pötsch (150.427,40 €), Harald Buck (110.950,43 €), 
Daniela Cavallo (45.000,00 €), Marianne Heiß (5.000,00 €), Peter Mosch (46.250,00 €), Hans Michel Piëch (68.927,40 €), Ferdinand Oliver Porsche (67.626,03 €), Wolfgang Porsche 
(96.324,66 €), Werner Weresch (34.158,90 €). 

2 Diese Arbeitnehmervertreter haben erklärt, ihre Aufsichtsratsvergütung nach den Richtlinien des Deutschen Gewerkschaftsbundes an die Hans-Böckler-Stiftung abzuführen. 
3 Diese Aufsichtsratsmitglieder sind gemäß § 5 Abs. 3 Niedersächsisches Ministergesetz verpflichtet, die für ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat gezahlten Vergütungen an das Land Nieder-

sachsen abzuführen, sobald und soweit sie 6.200 € im Jahr übersteigen. Vergütungen in diesem Sinne sind: Aufsichtsratsvergütungen sowie Sitzungsgelder, soweit sie den Betrag von 
200 € übersteigen. 

4 Herr Carnero Sojo verzichtete vollständig auf seine Vergütung für das Geschäftsjahr 2022. 
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V. Vergleichende Darstellung
Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich der prozentualen Veränderung der Vergütung der Aufsichtsrats-
mitglieder mit der Ertragsentwicklung der Volkswagen AG und mit der durchschnittlichen Vergütung der
Arbeitnehmer auf Vollzeitäquivalenzbasis gegenüber dem Vorjahr.

Die Ertragsentwicklung wird dabei anhand des Jahresüberschusses beziehungsweise Jahresfehlbetrags 
der Volkswagen AG dargestellt. Als Konzernkennzahl wird zudem das Ergebnis nach Steuern des Volks-
wagen Konzerns herangezogen.   

Für den Vergleich mit der Entwicklung der durchschnittlichen Vergütung der Arbeitnehmer wird auf 
den im Anhang des Jahresabschlusses der Volkswagen AG ausgewiesenen Personalaufwand der Volks-
wagen AG, bereinigt um die Vergütung der Vorstandsmitglieder, abgestellt. Der so bereinigte Personal-
aufwand wird durch die Anzahl der Arbeitnehmer der Volkswagen AG auf Vollzeitäquivalenzbasis zum 
31. Dezember 2022, ohne Berücksichtigung der Vorstandsmitglieder, geteilt.

jährliche Veränderung in % 2022 gegenüber 20211 2021 gegenüber 20201

Aufsichtsratsvergütung2 

Hans Dieter Pötsch + 2,0 % + 1,5 %

Jörg Hofmann + 7,6 % – 3,0 %

Hussain Ali Al Abdulla (bis 12. Mai 2022) – 60,4 % + 1,0 %

Hessa Sultan Al Jaber + 4,7 % – 2,8 %

Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud (seit 12. Mai 2022) – –

Bernd Althusmann (bis 8. November 2022) – 39,3 % – 2,5 %

Harald Buck (seit 4. Oktober 2022) – –

Matías Carnero Sojo – –

Daniela Cavallo + 67,9 % –

Hans-Peter Fischer (bis 12. Mai 2022) – 62,6 % – 2,7 %

Julia Willie Hamburg (seit 8. November 2022) – –

Marianne Heiß – 0,7 % + 2,6 %

Arno Homburg (seit 12. Mai 2022) – –

Ulrike Jakob (bis 12. Mai 2022) – 62,6 % – 2,7 %

Louise Kiesling (bis 9. Dezember 2022) – 5,6 % – 4,4 %

Simone Mahler (seit 12. Mai 2022) – –

Peter Mosch + 6,4 % + 2,1 %

Bertina Murkovic (bis 12. Mai 2022) – 68,4 % + 7,8 %

Daniela Nowak (seit 12. Mai 2022) – –

Hans Michel Piëch + 5,4 % + 13,5 %

Ferdinand Oliver Porsche – 6,8 % + 3,1 %

Wolfgang Porsche – 2,3 % + 8,9 %

Jens Rothe + 754,5 % –

Conny Schönhardt + 4,3 % – 3,0 %

Stephan Weil + 13,5 % – 4,1 %

Werner Weresch (bis 30. September 2022) – 17,3 % + 9,1 %

Ertragsentwicklung 

Jahresüberschuss/-fehlbetrag der Volkswagen AG + 208,8 % – 36,2 %

Ergebnis nach Steuern des Volkswagen Konzerns + 2,6 % + 74,8 %

Belegschaft 

Arbeitnehmer der Volkswagen AG + 26,9 % + 9,2 %

1 Nach der Übergangsvorschrift des § 26j Abs. 2 Satz 2 EGAktG ist bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs 2025 lediglich die durchschnittliche Vergütung über den Zeitraum seit dem 
Geschäftsjahr 2020 in die vergleichende Betrachtung einzubeziehen und nicht die durchschnittliche Vergütung der letzten fünf Geschäftsjahre. 

2 „Gewährte und geschuldete“ Vergütung im Sinne des § 162 Abs. 1 Satz 1 AktG. 
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